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Wir verzichten auf das Sternchen (*) an geschlechtszuweisenden Begriffen wie beispielsweise  
Männer oder Jungen, weil ...
… trans* Männer Männer sind. Sie brauchen kein Sternchen, um inbegriffen zu sein. Ein Sternchen 
markiert sie als „zusätzlich“, „anders“ und wird zum Teil transfeindlich genutzt. Mann sein ist per se 
vielfältig und intersektional zu betrachten. Männer sind für uns alle cis, trans* und inter* Männer sowie 
alle Menschen, die sich als Männer verstehen.

… Geschlecht auch ein soziales Konstrukt ist wie z. B. auch Nation, Klasse oder race. Bei der Vielzahl 
sozialer Konstruktionen scheint es wenig praktikabel, alle mit einem Sternchen zu versehen bzw. nur 
eine Auswahl zu markieren.

Wir verwenden das Sternchen dann, wenn ...
… es Selbstbezeichnungen aus Communitys sind – z. B. trans*, inter*.
… wir alle Geschlechter sprachlich abbilden wollen, z. B. Teilnehmer*innen 
statt Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Seit 2019 übernimmt die Bundesfach- und Koordinierungsstelle Männergewaltschutz (BFKM) die  
Sensibilisierung der (Fach-)Öffentlichkeit für männliche Gewaltbetroffenheit und die fachliche Beratung 
von Institutionen und Politik beim Aufbau von Männerschutz- und Männerberatungsprojekten. Sie  
vernetzt bestehende Männerschutzeinrichtungen (MSE) und bietet Veranstaltungen zu den Themen 
männliche Sozialisation, Gewaltbetroffenheit und möglicher Hilfe an. 

Auf der Website www.maennergewaltschutz.de sind Informationen zu Hilfsangeboten, Netzwerkmög-
lichkeiten und praxisnahen Handlungsempfehlungen zu finden.

Die Nutzungsstatistik wurde in enger Zusammenarbeit mit allen teilnehmenden MSE in Deutschland 
erstellt. Unser herzlicher Dank gilt deshalb allen Mitarbeiter*innen in den MSE. Sie haben sich intensiv 
in den Entwicklungsprozess der gemeinsamen Statistik eingebracht, im Netzwerk diskutiert und nicht 
zuletzt die verfügbaren Daten unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen doku-
mentiert und bereitgestellt. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass in einzelnen MSE häufig mehrere 
Statistiken für verschiedene Zuwendungs- und Leistungsgeber*innen geführt werden müssen, möchte 
die BFKM diese Leistung besonders würdigen.

Männerschutzeinrichtungen in Deutschland 

http://www.maennergewaltschutz.de
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Der Großteil der häuslichen Gewalt wird 
von Männern gegen Frauen verübt. Frauen 
erleiden zudem häufig schwerere Gewalt-
formen. Diese Gewalt hat strukturelle 
Ursachen und hängt mit ungleichen Macht-
verhältnissen zwischen den Geschlechtern 
zusammen. Seit vielen Jahren engagieren 
sich Akteur*innen in Politik und Gesell-
schaft für ein wirksames Hilfesystem für 
gewaltbetroffene Frauen – mit Erfolg, auch 
wenn weiterhin Ausbaubedarf besteht. Ihr 
Wissen und Engagement haben entschei-
dend dazu beigetragen, Schutzstrukturen 
gegen geschlechtsspezifische und häus-
liche Gewalt aufzubauen. Das Anfang 2025 
verabschiedete Gewalthilfegesetz ist ein 
großer Schritt, um Beratung und Schutz 
für Frauen und ihre Kinder weiter voranzu-
bringen. Von vielen dieser Entwicklungen 
profitieren heute auch gewaltbetroffene 
Männer und die Menschen, die sich für 
ihren Schutz starkmachen. 

Doch Gewalt auszuüben und auch Gewalt 
zu erfahren, ist für zu viele Jungen und 
Männer weiterhin Normalität. Nicht nur im 
öffentlichen Raum, auch im sozialen Nah-
raum sind Männer in erheblichem Ausmaß 
von Gewalt betroffen. Dieser Befund ist der 
Fachwelt bereits seit den 1990er Jahren 
bekannt. In der Öffentlichkeit werden Jun-
gen und Männer jedoch noch zu selten als 
Betroffene von Gewalt wahrgenommen, ins-
besondere wenn sie im sozialen Nahraum 
geschieht. 

Es zeichnet sich aber eine positive Entwick-
lung ab. In den letzten zwei Jahrzehnten 
sind in Deutschland Schutzangebote für 
gewaltbetroffene Männer entstanden – 
etwa Männerschutzeinrichtungen für sie 
und ihre mitbetroffenen Kinder. Diese 
bieten vorübergehend Schutz, Anonymität 
und Unterstützung in akuten Krisen. Sie 
helfen, die Lebenssituation zu klären und 

gewaltfreie Perspektiven zu entwickeln. Je 
nach Bedarf erhalten die Männer psycho-
soziale Beratung oder werden an passende 
Stellen vermittelt. Unabhängig von der 
jeweiligen Bezeichnung (z. B. Männerhaus, 
Männerschutzwohnung) nutzt die BFKM 
in diesem Bericht den Begriff Männer-
schutzeinrichtungen (MSE). Damit sind der 
Übersichtlichkeit wegen sowohl Einrich-
tungen gemeint, die sich mit ihrem Hilfs-
angebot nur an Männer richten, als auch 
geschlechtsunabhängige Einrichtungen. 
Die BFKM bezieht sich dabei ausschließlich 
auf jene MSE, die Teil des bundesweiten 
Netzwerkes der MSE sind, sich also auf 
gemeinsame Qualitätsstandards1 geeinigt 
haben und in regelmäßigem fachlichen 
Austausch miteinander stehen.2 Trotz 
Fortschritten ist der Diskurs um MSE oft 
noch von Zweifeln geprägt – etwa darüber, 
ob Männer überhaupt Schutz benötigen. 
Tradierte Männlichkeitsbilder erschweren 
es Männern häufig, über Gefühle zu spre-
chen und Hilfe anzunehmen. Viele Männer 
empfinden Hilfesuche als Schwäche. Solche 
Vorstellungen behindern die Unterstützung 
männlicher Gewaltbetroffener und können 
negative Folgen für sie, ihr Umfeld und die 
Gesellschaft haben. Sichtbarkeit und Sen-
sibilisierung können helfen, Gewaltspiralen 
zu durchbrechen und neue Narrative zu 
ermöglichen.

Der vorliegende Bericht über die Nutzungs-
zahlen von MSE im Jahr 2024 ist die vierte 
bundesweite Nutzungsstatistik der MSE 
in Deutschland. An vielen Stellen ermög-
licht er einen Vergleich zum Vorjahr, um 
Entwicklungen herauszuarbeiten und die 
Gegebenheiten genauer zu betrachten. Er 
ist weiterhin der einzige Bericht, der eine 
bundesweit einheitliche Datengrundlage 
über die Arbeit der MSE und deren Klien-
ten bietet. Er liefert empirische Hinweise 
und Erkenntnisse zu einem bisher wenig 

1  vgl. Peters et al. 2021

2 Internetrecherchen 
zeigen, dass weitere 

„Männerschutz-
wohnungen“ existieren, 

deren Arbeitsweise in 
dieser Statistik fachlich 

nicht beurteilbar oder 
gar strittig ist. Wir lehnen 
die Zusammenarbeit mit 

Projekten ab, die 
antifeministische 

Ansichten vertreten bzw. 
der frauenfeindlichen 

Strömung der Männer-
rechtsbewegung 
zuzuordnen sind.

 1.		Einleitung
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3  Weltgesundheits-
organisation 2003, S. 6

4 Council of Europe 
2011, S. 5

5 vgl. Büttner 2020; 
Eidgenössisches Büro für 
die Gleichstellung von 
Mann und Frau 2020

beleuchteten Bereich des bundesweiten 
Gewaltgeschehens. Zudem ist er geeignet, 
zur Erfüllung der sekundärrechtlichen 
Vorgaben aus der EU-Richtlinie 2024/1385 
beizutragen, da er Daten zur Zahl und Auf-
nahmekapazität der Schutzunterkünfte pro 
Mitgliedstaat für männliche Betroffene von 
häuslicher Gewalt liefert.

Ziel des Berichts ist es nicht, die Gewaltbe-
troffenheit der Geschlechter gegeneinander 
aufzuwiegen. Vielmehr soll er dazu beitra-
gen, das Gewaltgeschehen in Deutschland 

möglichst differenziert zu beschreiben und 
aufzuzeigen, welche Männer in den MSE 
Zuflucht finden. Der Bericht soll Politik, 
Forschung und Öffentlichkeit informieren, 
sensibilisieren und alarmieren, und als 
hilfreiches Instrument für die Praxis dienen. 
Um dies möglichst umfassend zu erreichen, 
erfolgt vor der Auswertung der Nutzungs-
daten zunächst eine Bestandsaufnahme der 
bisher vorliegenden Zahlen zu Männern, die 
im sozialen Nahraum von Gewalt betroffen 
sind, sowie zur Entwicklung von MSE in 
Deutschland.

Begriffsdefinition: Was ist 
häusliche Gewalt?

Gewalt ist gemäß Definition der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) „der 
absichtliche Gebrauch von angedrohtem 
oder tatsächlichem körperlichen Zwang 
oder physischer Macht gegen die eigene 
oder eine andere Person, gegen eine 
Gruppe oder Gemeinschaft, die entweder 
konkret oder mit hoher Wahrscheinlich-
keit zu Verletzungen, Tod, psychischen 
Schäden, Fehlentwicklungen oder De-
privation führt.“3

Häusliche Gewalt bezeichnet laut Is-
tanbul-Konvention „alle Handlungen 
körperlicher, sexueller, psychischer oder 
wirtschaftlicher Gewalt, die innerhalb 
der Familie oder des Haushalts oder 
zwischen früheren oder derzeitigen Ehe-
leuten oder Partnerinnen beziehungs-
weise Partnern vorkommen, unabhängig 

davon, ob der Täter beziehungsweise die 
Täterin denselben Wohnsitz wie das Opfer 
hat oder hatte.“4 Häufig entsteht sie aus 
dem Drang heraus, Kontrolle zu behalten 
oder wiederherzustellen bzw. die eigene 
Vorstellung der Beziehungsgestaltung 
durchzusetzen.

Häusliche Gewalt verdient einen beson-
deren Fokus, da …
→	… das eigene Zuhause eigentlich ein 
Schutz- und Rückzugsraum sein sollte. 
Durch Gewalt im geschützten Raum wird 
das Sicherheitsgefühl der betroffenen 
Person besonders erschüttert und be-
einträchtigt.
→	… eine emotionale Bindung zwischen 
den Beteiligten besteht.
→	… sie oft wiederholt ausgeübt wird, 
von derselben Person, mit steigender 
Intensität.
→	… sie nach außen hin oft versteckt und 
es ein Tabu ist, darüber zu sprechen.5

Die BFKM bevorzugt den bedeutungsglei-
chen Begriff Gewalt im sozialen Nahraum 
und verwendet ihn immer dort, wo nicht 
z. B. auf Studien Bezug genommen wird, 
die den Begriff häusliche Gewalt nutzen. 
„Gewalt im sozialen Nahraum“ benennt 
einerseits präziser, wo die Gewalt stattfin-
det, denn wie aus der Definition zur häus- 
lichen Gewalt hervorgeht, muss die Gewalt

nicht ausschließlich zu Hause stattfinden. 
Andererseits vermittelt „häusliche Ge-
walt“, dass die Problematik eher privater 
Natur ist. Gewalt im sozialen Nahraum ist 
aber eine Auswirkung der strukturellen Un- 
gleichstellung aller Geschlechter. Damit 
ist sie kein Nischenthema, sondern muss 
öffentlich diskutiert werden.

Nutzungsstatistik 2024 3



Männerschutzeinrichtungen in Deutschland
Nutzungsstatistik 2024 – Überblick
Definition und Methode 

Ergebnisse

Karlsruhe
Stuttgart

Augsburg

Nürnberg

Plauen
Chemnitz

Dresden

Bergen auf 
Rügen

Oldenburg

Bielefeld
Warendorf

Mönchen-
gladbach

Düsseldorf

Köln

Leipzig

Schutzeinrichtungen für Männer in 
Deutschland (Stand: 31.12.2024)

Temporärer (3 - 6 Monate) und anonymer Schutz-
raum für Männer ab 18, die betroffen sind von:
→	 akuter Gewalt im sozialen Nahraum
→	 Zwangsverheiratung

Voraussetzungen
→	 Eigenständigkeit (keine schwerwiegenden  
	 psychischen Problemlagen, Sucht, Wohnungs- 
	 losigkeit
→	 keine Täterschaft

Methode
→	 Bundesweite Erfassung: Die Auswertung be- 
	 ruht auf Daten von 14 MSE mit insgesamt 48  
	 Plätzen, die 2024 bereits eröffnet waren, und  
	 den 126 dort eingezogenen Männern.
→	 Die Daten der schutzsuchenden Männer werden  
	 von den Mitarbeiter*innen erfasst und in ano- 
	 nymisierter Form in den standardisierten  
	 Erhebungsbogen eingetragen.

Der Anteil der Männer, die aufgrund von Voll-
belegung abgewiesen werden mussten, stieg im 
Vergleich zum Vorjahr um 92,5 % - im Vergleich zu 
2022 sind es 319,6 %.

Anstieg der Meldungen um 199,2 % vom ersten Be-
richtsjahr (2021) zum aktuellen Berichtsjahr (2024).

Meldungen, Einzüge und Abweisungen

133

256

41 48 49

2022 2023 2024
0

50

100

150

200

250

Abweisung wegen Platzmangel Plätze insgesamt

61

Soziodemografie der Bewohner

55,6 % der Bewohner 
hatten eine deutsche 
Staatsangehörigkeit 

54 % der Bewohner hatten 
mittlere Reife, Abitur oder einen 
Hochschulabschluss 

38,6 Jahre durchschnitt-
liches Alter der Bewohner 14 % der Väter brachten 

Kinder mit in MSE
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Schlussfolgerungen 

→	 MSE bieten einen männerspezifischen Zugang  
	 zum Hilfesystem und schützen betroffene  
	 Männer und ihre Kinder.
→	 In den vier Berichtsjahren stiegen die Anfragen  
	 kontinuierlich. MSE werden bekannter, männ- 
	 liche Betroffene sichtbarer. Die Sensibilisierungs- 
	 maßnahmen in dem Bereich zeigen Wirkung.
→	 Etwa die Hälfte der Bewohner blieb nicht  
	 länger als drei Monate. Die anderen benötigten  
	 mehr als drei Monate, aber weniger als ein  
	 Jahr lang, Hilfe durch die MSE.

→	 Die Einzüge erfolgten vornehmlich in der Nähe  
	 des ehemaligen Wohnorts der Betroffenen.
→	 Ein flächendeckender Ausbau ist bundesweit  
	 – vor allem in Regionen ohne MSE – dringend  
	 notwendig.
→	 MSE müssen so gestaltet sein, dass sie der  
	 kulturellen Diversität und den Migrations- 
	 hintergründen ihrer Klienten Rechnung tragen  
	 können.

ZugangswegeVorheriger Wohnort

Beziehung zur Tatperson 

Gleiche Stadt /
Gleicher Kreis

37,3 %

Anderes  
Bundesland

27,0 %

Gleiches  
Bundesland

Keine Angabe

17,5 % 0,8 %

Benachbarte Stadt /
Benachbarter Kreis

17,5 %

Beratungs-
stellen

Andere

20,6 %

15,1 % 
Polizei

6,3 % 

Eigene 
Initiative

Männerschutz-
Netzwerk

40,5 %

17,5 %

Sonstiges, 
Unbekannt

 Innerfamiläre 
Gewalt

28,7 %

5,6 % 

Gewalt im weiteren 
sozialen Nahraum

 Partnerschaftsgewalt

69,8 %

6,4 % 

→	 Männer sind verletzlich und können im häus- 
	 lichen Kontext Gewalt erleben. Alle bekannten 	
	 Formen häuslicher Gewalt wurden berichtet.

Gewalterfahrungen 

Aufenthaltsdauer und Auszug

4,8 %	 Keine Angaben
19,8 %	Noch in der MSE

39,4 %	Mehr als 3 Monate

46,1 %	Bis 3 Monate

Nutzungsstatistik 2024 5



In Deutschland gibt es verschiedene 
Datenquellen, die sich zur Beschreibung 
männlicher Gewaltbetroffenheit im sozialen 
Nahraum eignen. Im Folgenden gehen wir 
auf den vorliegenden Forschungsstand 
zu häuslicher Gewalt gegen Männer in 
Deutschland ein. Wichtige Informations-

quellen sind die kriminalstatistischen Aus-
wertungen des Bundeskriminalamtes 
(BKA) sowie der Polizei und der Landeskri-
minalämter. Die kriminalstatistischen Aus-
wertungen des BKA zu häuslicher Gewalt 
verzeichnen seit Jahren einen Anstieg der 
Betroffenen (siehe Tabelle 1).

Im „Bundeslagebild Häusliche Gewalt“ des 
BKA werden seit dem Auswertungsjahr 
2022 Daten aufbereitet, die neben den an-
gezeigten Delikten der Partnerschaftsgewalt 
auch innerfamiliäre Gewalt erfassen: 

„Häusliche Gewalt beinhaltet alle Formen 
körperlicher, sexueller oder psychischer 
Gewalt und umfasst familiäre sowie part-
nerschaftliche Gewalt. Häusliche Gewalt 
liegt vor, wenn die Gewalt zwischen Per-
sonen stattfindet, die in einer familiären 
oder partnerschaftlichen Beziehung zu-
sammenwohnen. Sie liegt auch vor, wenn 
sie unabhängig von einem gemeinsamen 

Haushalt innerhalb der Familie oder in ak-
tuellen oder ehemaligen Partnerschaften 
geschieht. 

Damit beinhaltet die Häusliche Gewalt 
zwei Ausprägungen, nämlich die Partner-
schaftsgewalt und die innerfamiliäre Ge-
walt. Bei der Partnerschaftsgewalt werden 
die Opfer und Tatverdächtigen betrachtet, 
die in einer partnerschaftlichen Beziehung 
waren oder sind, bei der innerfamiliären 
Gewalt die Opfer und Tatverdächtigen, die 
in einer verwandtschaftlichen Beziehung 
zueinanderstehen (ohne (Ex-)Partner-
schaften).“8

Um die Notwendigkeit eines gut ausgebau-
ten und gut ausgestatteten Männergewalt-
schutzes zu illustrieren, hilft es, zunächst 
den Umfang und den Kontext männlichen 
Gewalterlebens zu betrachten. In einem 
ersten Schritt wird hierzu eine statistische 

Bestandsaufnahme durchgeführt, die sich 
aus verschiedenen Studien speist. In einem 
zweiten Schritt werden die rechtlichen  
Entwicklungen im Männergewaltschutz auf 
verschiedenen Ebenen betrachtet. 

 2.	Bestandsaufnahme zu 
	 Männern als Betroffene von 
	 Gewalt im sozialen Nahraum 

 2.1.	Statistische Bestandsaufnahme

Tabelle 1:	  
Betroffenenzahlen 
laut „Bundeslagebild 
Häusliche Gewalt“ 
des BKA7

Häusliche Gewalt6

Berichtsjahr Gesamt Weiblich Männlich Männlich in %

2022 240.547 171.076 69.471 28,9 %

2023 256.276 180.715 75.561 29,5 %

2024 265.942 187.128 78.814 29,6 %

6 Die Zahlen in der 
Tabelle beziehen sich 

auf Opfer aller 
Altersklassen.

7 Alle Veröffentlichungen 
zu Partnerschafts-

gewalt und häuslicher 
Gewalt finden sich auf 

der Webseite des BKA. 
Vgl. Bundes-

kriminalamt 2025

8 Bundeskriminalamt 
2024, S. 1
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Diese Vorgehensweise wird von der BFKM 
ausdrücklich befürwortet, da Männer in 
anderen Familienkonstellationen – etwa 
zwischen Eltern und erwachsenen Kindern 
oder zwischen Geschwistern – vergleichs-
weise häufig Gewalt im sozialen Nahraum 
erleben.

Im Jahr 2024 waren 70,4 % der Betroffe-
nen, die Gewaltdelikte aufgrund häuslicher 
Gewalt bei der Polizei anzeigten, weib-
lich und 29,6 % männlich.12 In absoluten 
Zahlen belief sich die Anzahl der Fälle 
männlicher Betroffener von häuslicher 
Gewalt auf 78.814. Diese Zahlen umfassen 
sowohl Fälle von Partnerschaftsgewalt als 
auch innerfamiliärer Gewalt. In Bezug auf 
Partnerschaftsgewalt waren 79,3 % der 
Betroffenen weiblich (n = 135.713) und 20,7 %  
männlich (n = 35.356). Im Bereich der 
innerfamiliären Gewalt waren 54,2 % der 
Betroffenen weiblich (n = 51.415) und 45,8 %  
männlich (n = 43.458). 

Die erfassten Zahlen bilden lediglich das 
polizeiliche Hellfeld ab – also die strafbaren 
Handlungen, die tatsächlich zur Anzeige  
gebracht wurden. Sie geben die Realität da-
her nur eingeschränkt wieder und können 
ein verzerrtes Bild vermitteln. Gewalt im 
sozialen Nahraum wird generell selten an-
gezeigt, und die Anzeigebereitschaft variiert 
je nach Deliktart deutlich: Körperliche oder 
sexualisierte Gewalt wird beispielsweise 
häufiger gemeldet als psychische Gewalt.13 

Es ist daher anzunehmen, dass das tatsäch-
liche Ausmaß der Gewalt deutlich höher 
liegt, als die Statistik vermuten lässt.

Um das Ausmaß nicht angezeigter Fälle 
sichtbar zu machen, werden sogenannte 
Dunkelfeldstudien herangezogen. Sie 
befragen Menschen direkt zu ihren Erfah-
rungen mit Gewalt im sozialen Nahraum. 
Erste geschlechterübergreifende Daten 
der aktuellen Studie „Lebenssituation, 
Sicherheit und Belastung im Alltag“ (LeSuBiA) 
werden Ende 2025 erwartet. Bereits vorlie-
gende Untersuchungen, in denen Männer 
als Betroffene berücksichtigt werden, 
beziehen sich bislang ausschließlich auf 
partnerschaftliche Gewalt und sind nur 
eingeschränkt vergleichbar – etwa aufgrund 
unterschiedlicher methodischer Ansätze, 
Gewaltdefinitionen oder geringer Stich-
probengrößen.

In der vom damaligen Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
geförderten Pilotstudie „Gewalt gegen 
Männer in Deutschland“ aus dem Jahr 2004 
gab jeder vierte Mann an, bereits einmal im 
Leben körperliche Gewalt durch seine Part-
nerin erlebt zu haben (einschließlich leich-
ter Formen wie wütendes Wegschubsen 
oder Ohrfeigen).14 Hinsichtlich psychischer 
Gewalt und kontrollierendem Verhalten war 
mit 41 % bzw. 39 % eine noch höhere Prä-
valenz zu verzeichnen. Sexualisierte Gewalt 
wurde mit 3 % sehr selten berichtet. Keiner 
der betroffenen Männer erstattete Anzeige. 
Aufgrund der geringen Stichprobengröße 
von 266 Männern lassen diese Ergebnisse, 
die mittlerweile ohnehin über 20 Jahre alt 
sind, jedoch keine allgemeingültigen Aus-
sagen zu.

Partnerschaftsgewalt9 Innerfamiliäre Gewalt10

Berichts-
jahr Gesamt Weiblich Männlich Männlich 

in % Gesamt Weiblich Männlich Männlich 
in %

2022 157.818 126.349 31.469 19,9 % 82.729 44.727 38.002 45,9 %

2023 167.865 132.966 34.899 20,8 % 88.411 47.749 40.662 46,0 %

2024 171.069 135.713 35.356 20,7 % 94.873 51.415 43.458 45,8 %

Tabelle 2:	 Betroffenenzahlen laut „Bundeslagebild Häusliche Gewalt“ des BKA11

9 Die Zahlen in der Tabelle 
beziehen sich auf Opfer 
aller Altersklassen.

10 Die Zahlen in der Tabelle 
beziehen sich auf Opfer 
aller Altersklassen.

11 Alle Veröffentlichungen 
zu Partnerschaftsgewalt 
und häuslicher Gewalt 
finden sich auf der 
Webseite des BKA. Vgl. 
Bundeskriminalamt 2025 

12 Bundeslagebild 
Häusliche Gewalt 2024 
war zum Zeitpunkt der 
Publikationserstellung 
noch nicht veröffentlicht. 
Alle Zahlen in diesem 
Absatz stammen aus einer 
persönlichen Anfrage an 
das Bundeskriminalamt. 

13 vgl. Landeskriminalamt 
Nordrhein-Westfalen 2020, 
Abb. 69; ebd., S. 78

14 vgl. Jungnitz et al. 2004
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Eine im Jahr 2020 veröffentlichte Dun-
kelfeldstudie des Landeskriminalamtes 
Nordrhein-Westfalen zeigte, dass 22,2 % 
der befragten Männer (n = 2.555) und 28,9 % 
der befragten Frauen (n = 3.518) im Laufe 
ihres Lebens Gewalt in der Partnerschaft 
erfahren hatten.15 Auch hier zeigte sich, 
dass Männer häufiger von im Laufe ihres 
Lebens erlittener psychischer Gewalt als 
von körperlicher Gewalt berichteten. 
Ebenso traten leichtere Gewalthandlungen 
häufiger auf als schwere.

In der Online-Studie PARTNER 5 von Kruber 
et al. gab jeder vierte Mann an, schon ein-
mal Gewalt (verbal, körperlich oder sexua-
lisiert) in einer Beziehung erlebt zu haben. 
3 % der befragten Männer berichteten von 
sexualisierter Gewalt in aktuellen Partner-
schaften.16

2023 veröffentlichten Jud et al. eine für 
Deutschland repräsentative Studie zu 
Partnerschaftsgewalt.17 Befragt wurden 
2.503 Personen – darunter 1.347 Männer 
– zu ihren bisherigen Erfahrungen mit 
partnerschaftlicher Gewalt. Erfasst wurden 
vier Gewaltformen: körperliche, psychische, 
ökonomische und sexualisierte Gewalt. Insge-
samt gaben 50,8 % der Männer und 57,6 % der 
Frauen an, mindestens eine dieser Formen 
erlebt zu haben. Am häufigsten berichteten 
Befragte von psychischer Gewalt, nämlich 
48 % der Männer und 53,6 % der Frauen. 
Von körperlicher Gewalt berichteten 10,8 % 
der Männer und 15,2 % der Frauen, von 
ökonomischer Gewalt 7,5 % der Männer und 
17,8 % der Frauen, von sexualisierten Über-
griffen 5,5 % der Männer und 18,6 % der 
Frauen. Während 9,8 % der Männer sowohl 
psychische als auch körperliche Gewalt er-
fuhren, waren Frauen insgesamt deutlich 
häufiger, regelmäßiger und stärker von 
multiplen Gewaltformen betroffen. Zudem 
zeigte die Studie, dass Männer seltener als 
Frauen Unterstützung in Anspruch nahmen.

Zu ähnlichen Ergebnissen gelangt die 
Studie Gewalt gegen Männer in Partner-
schaften des Kriminologischen Forschungs-
instituts Niedersachsen e. V.18 Sie basiert 
auf einer für Deutschland repräsentativen 
Online-Dunkelfeldbefragung (Einwohner-
meldeamtsstichprobe). Von 12.000 an-
geschriebenen Männern im Alter von 18 
bis 69 Jahren nahmen 1.209 auswertbar 
teil; zusätzlich wurden 16 qualitative Inter-
views geführt. Erfasst wurden körperliche, 
psychische, sexualisierte (in der Studie: 
„sexuelle“) und digitale Gewalt sowie 
kontrollierendes Verhalten. Insgesamt be-
richteten 54,1 % der Befragten, im Laufe 
ihres Lebens mindestens eine dieser Ge-
waltformen erlebt zu haben. 

29,8 % der Männer erlebten mindestens eine 
Form körperlicher Gewalt – am häufigsten 
absichtliches Wegstoßen (17,6 %), Bewerfen 
mit Gegenständen (13,3 %) und leichte Ohr-
feigen (11,1 %). Leichtere Formen traten 
deutlich häufiger auf als schwere, und nur 
wenige Männer berichteten von regelmäßi-
ger körperlicher Gewalt. Psychische Gewalt 
betraf 39,8 % der Befragten, meist in Form 
von aggressivem Anschreien, Beschimpfen 
oder Beleidigen. Schwerwiegendere For-
men wie öffentliches Lächerlich-machen 
oder Demütigen wurden seltener genannt. 
5,8 % erlebten Drohungen mit dem Entzug 
der Kinder. Kontrollverhalten wurde von 
38,6 % der Männer berichtet, wobei die 
meisten nur selten betroffen waren. Regel-
mäßiges Kontrollverhalten (mehrmals pro 
Woche) betraf etwa 2 % und damit mehr 
Männer als regelmäßige psychische oder 
körperliche Gewalt. Sexualisierte Gewalt 
erlebten 5,4 % der Befragten, digitale Ge-
walt 6,5 %. Häufig traten Gewaltformen 
kombiniert auf: Über 30 % berichteten von 
mindestens zwei Formen, insbesondere von 
einer Verbindung körperlicher mit psychi-
scher Gewalt und Kontrollverhalten. 24,5 % 
gaben an, in mehr als einer Partnerschaft 
Gewalt erlebt zu haben.

15 vgl. Landeskriminal-
amt Nordrhein-West-

falen 2020, S. 47

16 Stichprobe: 1.892 
Frauen*, 1.433 Männer*, 

141 divers; vgl. Kruber 
et al. 2021

17 vgl. Jud et al. 2023

18 vgl. Schemmel 
et al. 2024
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Ein Drittel der befragten Männer berichtete 
von keinen Folgen der erlebten Gewalt. Un-
ter den 66,7 %, die Folgen angaben, nannten 
11,9 % körperliche Verletzungen (z. B. blaue 
Flecken, Prellungen) und 65,6 % emotionale 
Belastungen wie Anspannung, Stress oder 
Gefühlen von Macht- und Hilflosigkeit. Die 
Inanspruchnahme von Hilfsangeboten war 
insgesamt gering: Lediglich 6 % suchten 
eine Beratungsstelle auf, nur 1,9 % wandten 
sich an die Polizei. Am häufigsten gaben 
die Betroffenen an, die Gewalt nicht als 
schwerwiegend einzuschätzen (59,1 %) oder 
die Angelegenheit selbst geregelt zu haben 
(30 %). 7,1 % suchten keine Hilfe aufgrund 
von Scham.

Auffällig ist, dass 73,4 % der betroffenen 
Männer angaben, selbst schon mindestens 
einmal in ihrem Leben gegenüber einer*m 
Partner*in Gewalt ausgeübt zu haben. Eine 
aktuelle Untersuchung von Clemens et al. 
(2023) bestätigt diese Überschneidung ins-
besondere bei psychischer Gewalt: 41,2 % 
der befragten Männer und Frauen berich-
teten, psychische Gewalt sowohl erlebt als 
auch ausgeübt zu haben. Bei körperlicher, 
ökonomischer und sexualisierter Gewalt 
war diese Überlappung deutlich geringer 
(1,6 % bis 3,4 %). Die Ergebnisse verdeut-
lichen, dass eine klare Trennung zwischen 
Opfer- und Täter*innenrollen nicht immer 
der komplexen Realität entspricht. Gleich-
zeitig zeigte sich, dass Männer häufiger 
ein Risiko für reine Täterschaft, Frauen 
hingegen ein höheres Risiko für reine Vikti-
misierung aufwiesen.19

Wie die Studien von Jud et al. und des 
Kriminologischen Forschungsinstituts 
Niedersachsen e. V. deutet auch die Bera-
tungspraxis darauf hin, dass Männer Gewalt 
im sozialen Nahraum vor allem als private 
Angelegenheit wahrnehmen. Bundesweit 
ist der Anteil männlicher Betroffener, die 
in Interventionsstellen Unterstützung su-
chen, mit etwa 5 bis 14 % eher niedrig. Die 
Gründe hierfür sind vielfältig. Dazu zählen 

etwa die Vorstellung, Probleme selbst lösen 
zu müssen, die Sorge, als „unmännlich“ 
zu gelten oder als Einzelfall dazustehen, 
Schamgefühle, Angst vor Unglauben oder 
fehlende Kenntnis über bestehende An-
gebote. 

Werden Männer explizit als Betroffene von 
häuslicher Gewalt angesprochen bzw. sicht-
bar gemacht und werden ihnen männer-
spezifische Angebote unterbreitet, finden 
sie leichter den Weg in Beratungs- und 
Unterstützungseinrichtungen. Dies wird 
durch die Nutzungszahlen männerspezifi-
scher Beratungsangebote verdeutlicht: Seit 
der Einrichtung des Hilfetelefons „Gewalt 
an Männern“ im April 2020 ist ein kontinu-
ierlicher Anstieg der Beratungszahlen zu 
verzeichnen. Insgesamt wurden bislang 
16.037 Kontakte registriert.20 Zwei Drittel 
der Anrufer*innen waren dabei selbst von 
der Gewalt betroffen. Die Mehrheit von 
ihnen (75,3 %) gab an, im Erwachsenenalter 
Gewalt erfahren zu haben. Dabei wurden 
vor allem von psychischen und körper-
lichen Gewalterfahrungen berichtet. Ein 
Großteil der gemeldeten Situationen kann 
als wiederholte Gewalt charakterisiert wer-
den. In 67,4 % der Fälle war die Tatperson 
weiblich. In den meisten Fällen handelte es 
sich um Einzelpersonen aus dem sozialen 
Umfeld der Betroffenen: 45 % der Männer 
berichteten von Gewalt innerhalb der ak-
tuellen Partnerschaft, 15,9 % durch eine*n 
Ex-Partner*in und 17,6 % durch weitere 
Familienangehörige.

Betrachtet man das Phänomen der von 
Gewalt im sozialen Nahraum betroffenen 
Männer über Deutschland hinaus, zeigen 
sich ähnliche Ergebnisse. In einer Metastu-
die aus dem Jahr 2020 wurden 17 einschlä-
gige Arbeiten aus verschiedenen Ländern 
berücksichtigt: Die Prävalenz betroffener 
Männer bewegt sich dabei bei körperlicher 
Gewalt zwischen 3,4 % und 20,3 %, bei psy-
chischer Gewalt zwischen 7,3 % und 37 %  
und bei sexualisierter Gewalt zwischen  

19 vgl. Clemens et al. 2023

20 vgl. Puchert 
et al. 2025
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0,2 % und 7 %. Deutlich höher sind die 
Werte, wenn körperliche oder psychische 
Beeinträchtigungen hinzukommen.21 

Im Rahmen einer repräsentativen Um-
frage zu Gewalterfahrungen unter Frauen 
und Männern in Österreich wurden 2.334 
Personen im Alter von 16 bis 60 Jahren be-
fragt.22 Von den 1.042 befragten Männern 
berichteten 72,8 % in ihrer Kindheit psychi-
sche Gewalt, 73,7 % körperliche Gewalt und 
12 % sexualisierte Gewalt erlebt zu haben. 
In Partnerschaften berichteten 28,2 % 
der Männer, schon einmal psychische 
Gewalt erlebt zu haben. Von körperlicher 
Gewalt berichteten 18 % der Männer, von 
sexualisierter Gewalt dagegen nur 1,2 %.  
Von Gewalterfahrungen in der Familie 
wurde in ähnlichem Ausmaß berichtet  
(psychische Gewalt = 22,5 %; körperliche 
Gewalt = 18,1 %, sexualisierte Gewalt = 0,5 %). 
Vor allem in den Bereichen körperliche und 
sexualisierte Gewalt berichten Frauen im 
Erwachsenenalter sowohl in Partnerschaf-
ten als auch durch Familienangehörige 
wesentlich höhere Betroffenheitsraten, die 
auch mit höherer Häufigkeit einhergehen.

Entsprechend der „Crime Survey for England 
and Wales“ des Office for National Statistics 
berichteten 5 % der über 16-jährigen Er-
wachsenen (6,9 % der Frauen und 3 % der 
Männer) im vergangenen Jahr häusliche 
Gewalt erlebt zu haben (Erhebungsende 
März 2022).23 Demnach waren ca. 34 %  
der von häuslicher Gewalt Betroffenen 

männlich (699.000 Männer und 1,7 Millionen 
Frauen). 21,9 % der Erwachsenen gaben 
an, seit dem 16. Lebensjahr häusliche Ge-
walt erlebt zu haben. Betrachtet man die  
Tötungsdelikte im Kontext häuslicher  
Gewalt, zeigt sich, dass 72,1 % der Opfer 
häuslicher Tötungsdelikte weiblich waren. 
104 Männer wurden im Kontext häuslicher 
Gewalt getötet, in der Mehrheit durch andere  
Männer (73,8 %).

Die vorliegenden Erkenntnisse zeigen, 
dass Männer in erheblichem Maße von Ge-
walt im sozialen Nahraum betroffen sind 
und alle bekannten Gewaltformen erleben. 
Psychische Gewalt und Kontrollverhalten 
treten häufiger auf als körperliche Ge-
walt, werden jedoch seltener angezeigt.24 
Schwerere Formen von Gewalt sind ver-
gleichsweise selten und treten meist in 
Kombination mit anderen Gewaltformen 
auf – oft beginnend mit nichtkörperlicher  
Gewalt.25 Männer sind im Vergleich zu 
Frauen seltener von schwerster und sexua-
lisierter Gewalt betroffen, repräsentative 
bundesweite Daten dazu stehen jedoch für 
Deutschland noch aus. Entsprechende 
Ergebnisse der gemeinsam vom Bundes-
ministerium für Bildung, Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, vom Bundesinnen-
ministerium und vom BKA durchgeführten 
geschlechterübergreifenden Bevölkerungs-
befragung LeSuBiA werden noch in diesem 
Jahr erwartet.

21 vgl. Kolbe; 
Büttner 2020

22 vgl. Kapella et al. 2011

23 vgl. Office for National 
Statistics (ONS) 2022

24 vgl. Fiedeler 2020. 
S. 62 f.

25 vgl. Jud et al. 2023; 
Schemmel et al. 2024
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Die rechtliche Situation für betroffene Män-
ner in Deutschland und die Verpflichtungen 
für den Staat für diese Betroffenengruppe 
werden geformt durch Rechtsvorschriften 
auf verschiedenen Ebenen. Im Völkerrecht 
enthält das Übereinkommen des Europa-
rats zur Verhütung und Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen und häuslicher 
Gewalt (Istanbul-Konvention) Soft Law26 

-Obligationen zu männlichen Betroffenen 
von häuslicher Gewalt. Im EU-Recht ist es 
die Richtlinie 2024/1385 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 
zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 

und häuslicher Gewalt (EU-Gewaltschutz-
richtlinie), welche verbindliche Mindest-
vorgaben auch zum Schutz von Männern 
enthält. Danach sind die Länder verpflich-
tet, Beratungs- und Schutzangebote auch 
für Männer vorzuhalten. Auf Ebene des 
deutschen Bundesrechts ist insbesondere 
das Gewalthilfegesetz interessant, welches 
den Schutz von Männern und ihren Kindern 
bisher noch ausklammert. Landesrechtlich 
spielen vor allem die Ausführungsgesetze 
der Länder zum Gewalthilfegesetz eine 
Rolle, welche aktuell in den meisten Bun-
desländern im Entstehen begriffen sind.

Die Istanbul-Konvention enthält wichtige 
Anknüpfungspunkte für den Männergewalt-
schutz. Sie ermutigt die Vertragsstaaten in 
Artikel 2 zur Anwendung der Konventions-
vorgaben auf alle Opfer von häuslicher 
Gewalt, also auch zur Bereitstellung von 
Schutzunterkünften und Beratungsangebo-
ten für Männer. Die Vertragsverfasser*in-
nen hatten diese Opfergruppe offenkundig 
mit im Blick. Mehrere europäische Länder 
wie Norwegen, Finnland und Dänemark 

erfüllen diese Vereinbarungen bereits ganz 
oder teilweise.27

Aus diesem Grund sollten entsprechende 
Umsetzungsakte der Istanbul-Konvention, 
wie Landesaktionspläne und Bundesge-
waltschutzstrategien, männliche Betroffene 
berücksichtigen. Die „Gewaltschutzstra-
tegie nach der Istanbul-Konvention“ der 
Bundesregierung kommt dem nach und 
führt hierzu Daten und Maßnahmen aus.28

Die EU-Gewaltschutzrichtlinie enthält zwin-
gende Mindestvorgaben für die Etablierung 
von Schutzunterkünften und Beratungsstel-
len für männliche Betroffene von häuslicher 
Gewalt und ihre Kinder. Diese müssen in 
ausreichender Anzahl, also in einem be-
darfsgerechten Umfang und in jeder Region 
in den EU-Mitgliedstaaten vorhanden sein. 
Die Umsetzungsfrist der Richtlinie endet 
am 14. Juni 2027. 

Diese Vorgaben finden sich insbesondere 
in Artikel 30 der EU-Gewaltschutzrichtli-

nie. Gemäß Absatz 1 müssen für alle Opfer 
von häuslicher Gewalt Schutzunterkünfte 
bereitgestellt werden, welche die Opfer 
bei ihrer Erholung unterstützen, indem sie 
für sichere, leicht zugängliche, angemes-
sene und geeignete Lebensbedingungen 
im Hinblick auf eine Rückkehr zu einem 
eigenständigen Leben sorgen. In Absatz 2 
werden die genannten Vorgaben konkreti-
siert. Es wird eine Mindestvorgabe für alle 
Opfer häuslicher und sexualisierter Gewalt 
festgelegt. Diese sieht vor, dass Schutz-
unterkünfte in ausreichender Anzahl zur 

 2.2.	Rechtliche Entwicklungen  
	 im Männergewaltschutz

 2.2.1.	Völkerrecht

 2.2.2.	EU-Recht
26 Soft Laws sind 
Vorgaben, die rechtlich 
zwar nicht bindend sind, 
jedoch eine gewisse 
politische Wirkung 
haben und sich so auf 
Rechtsentwicklungen 
auswirken können.

27 vgl. Bundesfach- 
und Koordinierungs-
stelle Männergewalt-
schutz 2024

28 vgl. Bundes-
ministerium für 
Bildung, Familie, 
Senioren, Frauen 
und Jugend 2025
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Es existieren mehrere deutsche Bundesge-
setze mit Regelungsgehalten für männliche 
Betroffene von häuslicher Gewalt und ihre 
Kinder. Insbesondere das Strafgesetzbuch, 
das Gewaltschutzgesetz, das Familien- und 
Sorgerecht aber auch weitere Gesetze 
enthalten geschlechtsneutrale Formulie-
rungen und Vorgaben, welche anwendbar 
sein können, wenn Männer von Gewalt im 
sozialen Nahraum betroffen sind.

In dem im Frühjahr 2025 teilweise in Kraft 
getretene Gewalthilfegesetz wird die Ge-
schlechtsneutralität jedoch aufgegeben 
und ausschließlich für Frauen und ihre 
Kinder die Pflicht zur Etablierung eines 
Hilfesystems bei geschlechtsspezifischer 
und häuslicher Gewalt für die Bundesländer 
vorgesehen. Ein Anspruch auf Schutz und 
Beratung wird ab 2032, wenn das Gesetz 
vollständig in Kraft tritt, demnach nicht für 
alle nicht weiblichen Personen im Sinne des 
Gesetzes, also insbesondere für Männer 
und ihre Kinder, bestehen. 

Die Einschränkung des persönlichen An-
wendungsbereichs des Gewalthilfegesetzes 
ruft erhebliche verfassungsrechtliche Be-
denken hervor. Eine direkte Diskriminierung 
aufgrund eines geschützten Merkmals wie 
des Geschlechts gemäß Artikel 3 Absatz 3  
Grundgesetz kann nur unter sehr engen 
Voraussetzungen gerechtfertigt werden31, 

sodass ein Verstoß gegen den Gleich-
behandlungsgrundsatz vorliegen dürfte. 
Anfang 2025 sah dies die Bundesregierung 
ebenso und plädierte ebenso wie eine 
Sachverständige im Familienausschuss des 
Bundestags32 für eine geschlechtsneutrale 
Ausrichtung des Gewalthilfegesetzes33.

Hintergrund ist insbesondere, dass Maß-
nahmen zur Förderung der Gleichbe-
rechtigung gem. Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 
Grundgesetz ihrerseits nicht ungerechtfer-
tigt ungleich behandeln dürfen.34 Das vor-
liegende Gewalthilfegesetz scheint in der 
aktuellen Fassung zwar insbesondere das 
Ziel zu verfolgen, eine Schlechterstellung 
von Frauen und ihren Kindern durch über-
proportionale, strukturelle, geschlechts-
spezifische Gewaltbetroffenheit zu beheben 
und diese Nachteile beseitigen zu wollen. 
Die Ausklammerung aller nicht weiblichen 
Personen dürfte jedoch unverhältnismäßig 
sein, da für diese Personen in Ausmaß35 

und teilweise in Ursache der Gewalt eine 
im Wesentlichen gleiche Situation vorliegen 
dürfte.

Aus diesen Gründen und auch mit Blick auf 
die europarechtlichen Vorgaben empfiehlt 
die BFKM dringend, das Gewalthilfegesetz 
für alle von geschlechtsspezifischer und 
häuslicher Gewalt betroffenen Menschen 
zu öffnen.

Verfügung zu stellen und leicht zugänglich 
zu machen sind. Details zu Ausstattungen 
folgen im zweiten Teil des Absatzes, etwa 
dass gesonderte Schutzunterkünfte aus-
schließlich für Frauen und ihre Kinder zur 
Verfügung gestellt werden sollen.

Die für Schutzunterkünfte für alle Personen 
geltende Vorgabe der Bereitstellung in 
ausreichender Anzahl bedeutet, dass eine 
Pflicht zur bedarfsgerechten Etablierung 

besteht, wie Erläuterungsgrund 67 der EU-
Gewaltschutzrichtlinie verdeutlicht: 

„Mit dem Begriff ‚ausreichend‘ soll sicher-
gestellt werden, dass die Bedürfnisse aller 
Opfer sowohl in Bezug auf Plätze in Schutz-
unterkünften als auch in Bezug auf speziali-
sierte Unterstützung erfüllt werden. […] Die 
Zahl der Plätze in Schutzunterkünften sollte 
[…] von einer realistischen Schätzung des 
tatsächlichen Bedarfs abhängen.“29 30 

 2.2.3. Bundesrecht

29 Europäisches 
Parlament und des 

Rates 2024

30 Andere Teile des 
Erläuterungsgrundes 67 
sowie weitere Passagen 

der EU-Gewaltschutz-
richtlinie sind konkret 

auf gewaltbetroffene 
Frauen ausgerichtet. 

Dies scheint dem 
Umstand geschuldet zu 

sein, dass der erste 
Kommissionentwurf für 

diese Richtlinie noch 
eine einseitige 

Ausrichtung auf den 
Schutz gewalt-

betroffener Frauen 
vorsah. Die Ausrichtung 

wurde im Laufe des 
EU-Gesetzgebungsver-

fahrens erweitert.

31 vgl. Dürig u. a. 2024, 
GG Art. 3 Abs. 3 

Rn. 71, 72

32 vgl. Deutscher 
Bundestag, 20. 

Wahlperiode 
2025b, S. 22

33 vgl. Deutscher 
Bundestag, 20. 

Wahlperiode 2025a, S. 8

34 vgl. Kischel u. a. 2025, 
GG Art. 3 Rn. 196

35 vgl. Bundeskriminal-
amt 2025
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Die Bundesländer sind mit der Ausführung 
des Gewalthilfegesetzes betraut. Sie sind 
dafür zuständig, dass Hilfesystem zu eta-
blieren, um den Anspruch auf Schutz und  
Beratung ab 2032 erfüllen zu können. 
Bei der Schaffung entsprechender Aus-
führungsgesetze und bei weiteren ersten 
Maßnahmen zur Umsetzung des Gewalt-

hilfegesetzes, wie Ausgangsanalysen und 
Entwicklungsplanungen, sollten die 
Bundesländer vor dem Hintergrund der 
europarechtlichen Mindestvorgaben, der 
verfassungsrechtlichen Probleme des Bun-
desgesetzes und auch der vorherrschenden 
Bedarfe36 Männer und weitere nicht weib-
liche Personen mitberücksichtigen. 

Die rechtliche Situation männlicher Be-
troffener häuslicher Gewalt in Deutschland 
steht aktuell in einem Spannungsverhältnis 
zwischen internationalen Vereinbarungen, 
europarechtlichen Mindeststandards, 
nationaler Gesetzgebung und der Län-
derumsetzung. Die Istanbul-Konvention 
empfiehlt den Schutz aller Opfer häus-
licher Gewalt als Soft Law, während die 
EU-Gewaltschutzrichtlinie diesen Schutz 
verbindlich vorschreibt – unabhängig vom 
Geschlecht. Diese Vorgaben verpflichten 
Deutschland dazu, geschlechtsneutrale 
Schutzstrukturen zu schaffen, einschließ-
lich ausreichender Unterkünfte und Bera-
tungsstellen für Männer und deren Kinder. 
Das neue Gewalthilfegesetz fokussiert 
allerdings einseitig auf Frauen und ihre 
Kinder. Dass andere Betroffenengruppen 
ausgeklammert werden, widerspricht 
nicht nur der Istanbul-Konvention und dem 

EU-Recht, sondern ist auch verfassungs-
rechtlich bedenklich. Auf Landesebene, wo 
die Ausführung des Gesetzes erfolgen wird, 
besteht die Möglichkeit, europarechtskon-
forme und bedarfsgerechte Hilfesysteme 
für alle Betroffenen zu etablieren.

Insgesamt zeigt sich: Ein effektiver und 
verfassungskonformer Gewaltschutz in 
Deutschland erfordert eine geschlechts-
neutrale und inklusive Ausrichtung auf 
allen Ebenen. Eine Öffnung des Gewalt-
hilfegesetzes und entsprechende Berück-
sichtigung männlicher (und weiterer nicht 
weiblicher) Betroffener in den Landesaus-
führungsgesetzen sind nicht nur rechtlich, 
sondern auch gesellschaftlich rechtge-
boten, um tatsächliche Gleichbehandlung 
und bedarfsgerechten Schutz für alle 
Gewaltopfer zu gewährleisten.

 2.2.4. Landesrecht

 2.2.5. Fazit

36 vgl. Kapitel 
2.1 Statistische 
Bestandsaufnahme
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Die Zahlen in der statistischen Bestands-
aufnahme machen deutlich, dass ein signi-
fikanter Bedarf an Schutzeinrichtungen für 
Männer, die von Gewalt im sozialen Nah-
raum betroffen sind, besteht. In Deutsch-
land existieren entsprechende Schutzräume 
seit der Jahrtausendwende. Die älteste MSE 
in Deutschland befindet sich im nieder-
sächsischen Oldenburg. Seit 2002 wird sie 
ehrenamtlich von Fachkräften betrieben, 
die hauptberuflich in anderen sozialen Ein-
richtungen tätig sind. Im Jahr 2016 wurde 
im Rahmen der Anpassung der Richtlinie 
zur Förderung der Chancengleichheit in 
Sachsen37 auch die Förderung von MSE 
eingeführt, anfangs mit drei Projekten zu 
je drei Plätzen. Nach einer mehrjährigen 
Pilotprojektphase38 hat sich Sachsen ab 
2021 als erstes Bundesland dazu bereit er-
klärt, die Verantwortung für die dauerhafte 
Finanzierung und Förderung von MSE zu 
übernehmen.

Nach der Eröffnung der sächsischen MSE 
haben auch die Bundesländer Baden-Würt-
temberg, Nordrhein-Westfalen, Bayern und 
Mecklenburg-Vorpommern die Einrichtung 
von MSE geprüft und umgesetzt. Um sich 
über Konzepte und Finanzierungswege 
für MSE zu informieren, nutzten sie das 
Fach- und Politikberatungsangebot der 
BFKM sowie die Erfahrungen der bereits 
bestehenden Projekte. Die meisten der 
derzeit verfügbaren MSE wurden zunächst 
als zeitlich begrenzte Pilot- oder Modell-
projekte gestartet, die zumeist wissen-
schaftlich begleitet wurden. Im Jahr 2024 
waren bundesweit zwölf Einrichtungen mit 
44 Plätzen nur für Männer und ggf. deren 
Kinder sowie drei geschlechtsunabhängige 
Gewaltschutzwohnungen mit fünf Plätzen 
in Betrieb.39

Die Mehrheit der MSE befindet sich in Groß-
städten. Einige sind im ländlich geprägten 
Raum verortet. Bislang sind MSE nur in 
wenigen Regionen Deutschlands vertreten 
(siehe Abb. 1). Es gibt große Bereiche bzw. 
ganze Regionen, die bislang nicht abge-
deckt sind.

 3.	Bestandsaufnahme zu 
	 Männerschutzeinrichtungen 
	 in Deutschland 

37 vgl. REVOSax 2021

38 vgl. Institut für 
regionale Innovation und 
Sozialforschung e. V. 2021

39 Im Laufe des Jahres 
2025 wurde in Hannover 

eine weitere MSE mit 
drei Plätzen und in 

Hamburg eine Schutz-
wohnung für Männer 

und nichtbinäre 
Menschen mit vorerst 
einem Platz eröffnet. 

Weiterhin gibt es 
Schutzwohnungen für 

Betroffene von 
Zwangsheirat und für 

queere Betroffene von 
Gewalt im sozialen 

Nahraum (also auch  
z. B. homosexuelle 
Männer), in denen 
entsprechend be-

troffene Männer Schutz 
finden können. Diese 
Einrichtungen sind in 

diesem Bericht nicht mit 
aufgeführt.
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Abbildung 1:	 Schutzeinrichtungen für Männer in Deutschland (Stand: 31.12.2024)
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Mithilfe eines standardisierten Erhe-
bungsbogens wurden seit 2021 jährlich 
Informationen zu den soziodemografischen 
Merkmalen der Bewohner, ihrem Hilfe-
gesuch, dem Gewaltgeschehen und den 
Leistungen der Einrichtungen in anonymi-
sierter Form erfasst. Zum Jahreswechsel 
2024/2025 wurde diese Datenerhebung auf 
das statistische Online-Tool OTí umgestellt, 
in das die Mitarbeiter*innen die Daten der 
schutzsuchenden Männer eintragen. Unter 
Beachtung der datenschutzrechtlichen Vor-
gaben wurden die Belegungsdaten von 14 
der 15 bestehenden MSE des Jahres 2024 
an die BFKM übermittelt. Die vorliegende 
Statistik bezieht sich somit auf 14 MSE mit 
insgesamt 48 Plätzen. 

Die empirischen Daten der teilnehmenden 
MSE wurden gebündelt und mittels deskrip-
tiver Methoden ausgewertet. Aufgrund der 
üblichen Rundungsregeln können sich bei 
Summenbildungen geringe Abweichungen 
ergeben (z. B. 100,1 % oder 99,9 %).

Aufgrund der veränderten Eingabemög-
lichkeiten im OTí und zum Teil neuer Items 
kann es an einigen Stellen zu Vergleichs-
verzerrungen kommen. Ein stabiler Daten-
vergleich mit dem Vorjahr ist daher erst im 
kommenden Jahr möglich. 

Die Auswertung berücksichtigt nicht alle 
genannten Items, sondern bezieht sich in 
den meisten Fällen auf die am häufigsten 
genannten. Die vollständigen Zahlen sowie 
die Vergleichszahlen aus dem Jahr 2023, 
soweit ein Vergleich möglich ist, sind im 
Tabellenanhang einsehbar. 

Die Online-Auswertung erlaubt auch die 
Sonderauswertung einzelner Themenberei-
che. In diesem Bericht wird der besondere 
Fokus auf Väter und ihre mitbetroffenen 
Kinder gelegt.

 4.		Erhebungs- und 
		 Auswertungsmethodik 
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Im weiteren Verlauf werden drei Gruppen 
unterschieden: erstens Männer, die vorü-
bergehend Schutz in einer MSE gefunden 
haben, zweitens Männer, die ausschließlich 
Beratung suchten und drittens Männer, die 
nach einer ersten Kontaktaufnahme weder 

eine Unterbringung in einer MSE noch Be-
ratungen in Anspruch genommen haben. 
Die folgenden Darstellungen beziehen sich, 
sofern nicht anders angegeben, auf Männer,  
die im Jahr 2024 zeitweise in einer MSE 
wohnten.

Im Jahr 2024 meldeten sich insgesamt 
751 Männer bei den teilnehmenden MSE. 
Dies entspricht einer Steigerung von 40,9 % 
im Vergleich zum Vorjahr (2023: 533). Von 
diesen Männern fanden 126, also 16,8 % 
vorübergehend Schutz in einer MSE  
(Tabelle 3). Dies stellt einen Anstieg von 5 % 

dar (2023: 120; Abb. 2). 134 Männer (17,8 %) 
nutzten ausschließlich das Beratungsange-
bot der MSE. Dies stellt eine deutliche Stei-
gerung von 78,7 % im Vergleich zum Vorjahr 
(2023: 14,1 %; n = 75) dar. Diese Steigerung 
ist u. U. auf die neue Erfassungsart durch 
das OTí zurückzuführen.

65,4 % der Männer (n = 491) konnten oder 
wollten aus verschiedenen Gründen nicht 
in eine MSE aufgenommen werden bzw. 
nahmen, abgesehen von der ersten Kon-
taktaufnahme, keine Beratung in Anspruch 
(2023: 63,4 %). Der Anteil der Männer, die 
aufgrund von Vollbelegung abgewiesen 
werden mussten, stieg im Vergleich zum  

Vorjahr um 92,5 % (2024: n = 256; 2023: n = 133). 
Im Folgenden wird aufgezeigt auf welchen 
Wegen die Männer zu den MSE finden und 
wie die erste Kontaktaufnahme stattfand. 
Dann werden die Gründe für Nicht-Einzüge 
diskutiert. Schließlich wird die Aufenthalts-
dauer in den MSE betrachtet.

 5.1.	Personen in den Männerschutzeinrichtungen

Abbildung 2:	
Meldungen und Einzüge
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 5.		Ergebnisse
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Häusliche Gewalt gegen Männer ist in 
der Gesellschaft nach wie vor ein stark 
tabuisiertes Thema. MSE gibt es in einigen 
Regionen Deutschlands erst seit relativ kur-
zer Zeit. Selbst wenn in ihrer Region eine 
MSE existiert, ist dieses Unterstützungs-
angebot vielen gewaltbetroffenen Männern 
jedoch nicht bekannt. Somit stellt sich die 
Frage, wie Betroffene überhaupt von MSE 
erfahren.

40,5 % der Bewohner (n = 51) fanden den 
Zugang zu einer MSE durch eigene Initiative 
(siehe Abb. 3 und Tabelle 4). Im Jahr 2023 
waren es nur 24,2 %. Aus Sicht der BFKM 
bedeutet dies, dass bei fast der Hälfte 
der eingezogenen Bewohner bereits ein  
Problembewusstsein vorhanden war, durch 
das sie mithilfe eigener Recherchen auf 
das Hilfsangebot der MSE aufmerksam 
wurden. Die Mitarbeiter*innen der MSE 
stellten außerdem fest, dass Männer, die 
selbst Hilfe suchten, eher bereit waren, in 
eine der MSE einzuziehen. Im Gegensatz 
dazu zeigten diejenigen, die durch Polizei, 
Beratungsstellen oder Ämter vermittelt 
wurden, weniger Interesse an einem Einzug 
und brachen den Kontakt nach dem ersten 
Gespräch häufiger ab.

20,6 % der eingezogenen Männer (n = 26) 
gelangten über eine Beratungsstelle zu 
einer MSE. Oft riefen die Beratungsstellen 
selbst bei den MSE an, um eine Vermittlung 
zu initiieren, oder die Männer erfuhren 
durch die Beratungsstellen von der MSE. 
Die ursprünglichen Beratungsanlässe wa-
ren sehr vielfältig und bezogen sich nicht 
ausschließlich auf das Thema Gewalt. Dies 
hebt die Bedeutung der Vernetzung der 
MSE mit anderen regionalen Beratungs-
stellen hervor, sei es im Bereich Gewalt, 
Gesundheit, Familie oder Partnerschaft. 
Zudem wurden 17,5 % der Männer (n = 22) 
direkt aus dem Männerschutz-Netzwerk 
vermittelt, beispielsweise aus anderen 
MSE oder über das Hilfetelefon „Gewalt an 
Männern“.

Nur 6,3 % der Bewohner (n = 8) – Tendenz 
sinkend – gelangten über die Polizei zur 
Kenntnis über MSE (2023: 9,2 %). Weitere 
Vermittlungen fanden aus den Bereichen 
Freund*innen/Verwandte, Ärzt*innen/The-
rapeut*innen, Jugend- und Sozialamt und 
sonstige statt.

 5.1.1. Zugangswege

Der Zugang erfolgte im Jahr 2024 vorrangig über

Abbildung 3:	 Zugangswege in die MSE, n = 126

Eigene Initiative Beratungsstellen Männerschutz-Netzwerk PolizeiAndere

40,5 % 20,6 % 17,5 % 15,1 % 6,3 % 
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Im Jahr 2024 erfolgte die Kontaktaufnahme 
zur MSE im ersten Schritt auf folgende 
Weisen:
→	 76,7 % (n = 576) telefonisch
→	 11,2 % (n = 84) per E-Mail
→	 6,8 % (n = 51) persönlich während 
	 der Öffnungszeiten
Bei 5,3 % (n = 40) ist der Zugangsweg un-
bekannt (siehe Tabelle 5). Im Vergleich zum 

Vorjahr haben sich die Arten der Kontakt-
aufnahme dahingehend verändert, dass 
im Berichtsjahr 2024 weniger persönliche 
Erstkontakte (2023: 16,7 %) und weniger 
Erstkontakte per Mail (2023: 19,2 %) statt-
fanden. Dafür ist die Zahl der telefonischen 
Kontaktaufnahme deutlich angestiegen 
(2023: 62,5 %). 

Nach der ersten Kontaktaufnahme findet 
ein Clearinggespräch mit dem Mann statt, 
um seinen konkreten Hilfebedarf zu er-
mitteln. Es gibt Betroffene, die nicht primär 
eine MSE suchen, sondern sich lediglich 
beraten lassen wollen, um Informationen 
zu möglichen Schritten und Handlungs-
optionen zu erhalten. Einige MSE können 
diesem Wunsch entsprechen, sofern eine 
Männerberatung Teil ihres Angebots ist. 
Falls dies nicht der Fall ist, wird der Mann 
an eine passende Beratungsstelle weiter-
vermittelt.

Der häufigste Grund für den Nicht-Einzug 
von Männern in die gewünschte MSE ist 
Platzmangel (siehe Abb. 4 und 5 und Tab. 6). 
Von den 625 Männern, die sich 2024 bei 
einer MSE gemeldet haben, aber nicht 

eingezogen sind, wurden 41 % (n = 256) 
aufgrund fehlender Platzkapazitäten ab-
gelehnt. Dies entspricht einem Anstieg 
im Vergleich zum Vorjahr um 92,5 %,  
von 133 auf 256. Die großen Entfernungen 
zwischen den MSE und die begrenzte 
Gesamtplatzzahl erschweren häufig das 
Ausweichen auf eine andere MSE. Die Er-
weiterung des Hilfesystems durch höhere 
MSE-Platzzahlen scheint das Interesse an 
Plätzen zu potenzieren. Denn mehr Plätze 
führten in den vergangenen Jahren zu 
größerer öffentlicher Aufmerksamkeit für 
von häuslicher Gewalt betroffene Männer. 
Das wiederum motivierte mehr betroffene 
Männer, sich Hilfe zu suchen, wodurch sich 
der Platzmangel weiter verschärfte (siehe 
Abb. 4).

 5.1.2. Erste Kontaktaufnahme

 5.1.3. Gründe für Nicht-Einzüge

Abbildung 4:	 Plätze und 
Abweisung wegen Platzmangel
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16 % der Männer, die nach der ersten Kon-
taktaufnahme nicht in eine MSE eingezogen 
sind (n = 100), suchten dort lediglich eine 
Beratung. Dies war damit der zweithäu-
figste Grund, warum Männer nicht in eine 
MSE zogen. 12,6 % der nicht eingezogenen 
Männer (n = 79) brachen nach dem ersten 
Gespräch den Kontakt ab. Bei 10,7 % der 
Anfragen (n = 67) stellte sich im ersten 
Gespräch heraus, dass keine Betroffenheit 
durch Gewalt im sozialen Nahraum vorlag, 
und bei 9 % (n = 56), dass der Hilfebedarf 
der Betroffenen noch unklar war.

Weitere Gründe, warum Männer nicht in 
die angefragten MSE zogen, waren z. B. 
die Notwendigkeit einer intensiven Be-
treuung, etwa aufgrund einer vorliegenden 
Suchterkrankung, psychischer Instabilität 
oder eines körperlichen Pflegebedarfs, die 
Tatsache, dass der Einzug eine Gefahr für 
die Sicherheit der MSE bedeutet hätte, etwa 
durch organisierte Kriminalitätsstrukturen, 
oder Aufenthaltsgesetze, die einigen Be-
troffenen eine Ortsveränderung nicht er-
laubten. Auch die Entfernung der MSE zum 
vorherigen Wohnort oder zu den Kindern 
wurde genannt (siehe Tabelle 6).

Abbildung 5:	 Gründe für Nicht-Einzüge (Mehrfachnennung möglich, n = 846), bezogen auf 625 abgewiesene Männer.
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MSE sind grundsätzlich auf Aufenthalte von 
bis zu drei Monaten ausgelegt. Bei Bedarf 
kann die Aufenthaltsdauer verlängert wer-
den. 46,1 % der Bewohner (n = 58) konnten 
innerhalb der regulären Aufenthaltszeit von 
bis zu drei Monaten eine neue Lebenspers-
pektive entwickeln und die MSE wieder ver-
lassen. Mehr als ein Drittel der Bewohner 
(39,4 %, n = 37) benötigte einen längeren 
Aufenthalt als die Regeldauer (siehe Abb. 6 
und Tabelle 7).

Insgesamt verbrachten gewaltbetroffene 
Männer im Jahr 2024 10.515 Tage in den 
MSE.40 Das sind 55 Belegungstage mehr als 
im Vorjahr (2023: 10.460 Tage). Die Differenz 
liegt innerhalb der normalen Auslastungs-
schwankungen und passt zur Erweiterung 
um einen Platz im Vergleich zum Vorjahr.

 5.1.4. Verweildauer 

Abbildung 6:	 Verweildauer von Männern in den MSE, n = 126

4,8 %	 Keine Angaben

19,8 %	 Noch in der MSE

39,4 %	 Mehr als 3 Monate

46,1 %	 Bis 3 Monate

40 Für die Zählung 
wurden die Tage vom 
1. Januar bis zum 31. 

Dezember 2024 
herangezogen, auch 
wenn die Bewohner 

selbstredend über die 
Jahreswechsel in der 

MSE sein können.
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Gewalt im sozialen Nahraum wirkt sich 
auch auf Kinder aus und kann bei ihnen zu 
erheblichen psychischen Belastungen füh-
ren.41 Deshalb sind alle MSE darauf ausge-
legt, dass sie bei Bedarf auch die Kinder der 
betroffenen Männer aufnehmen können. 
Dies erfordert eine entsprechende Größe 
und Ausstattung der MSE. Beispielsweise 
müssen sie Platz für Kinderbetten, Spiel-
zeug, Lernbereiche und passende Sanitär-
anlagen bieten. Die Kinder können während 
des gesamten Aufenthalts des Vaters in der 

MSE unterkommen oder nur an bestimmten 
Tagen dort sein. Ob die Kinder aufgenom-
men werden können, hängt von der Anzahl 
der Kinder, die der Vater mitbringt, sowie 
von der aktuellen Belegung der MSE ab. 
In der Regel können ein bis zwei Kinder 
untergebracht werden. Es gibt inzwischen 
auch zwei spezielle Vater-Kind-Schutzwoh-
nungen, die den besonderen Bedürfnissen 
von Vätern mit Kindern gerecht werden und 
das Wohl der Kinder bestmöglich schützen.

Im Jahr 2024 gaben 39,7 % der Bewohner 
(n = 50) an, Vater zu sein (siehe Abb. 7 und 
Tabelle 8). Insgesamt hatten die Bewohner 
mindestens 101 Kinder (zuzüglich derjeni-
gen, die mehr als vier Kinder hatten oder 
keine Angaben machten). Diese mindestens 
101 Kinder könnten somit von der Gewalt 
gegen ihren Vater mitbetroffen gewesen 
sein. 38,9 % der Bewohner (n = 49) gaben 
an, kinderlos zu sein. Bei weiteren 21,4 % 
der Bewohner (n = 27) wurden keine An-
gaben gemacht.

Sieben Männer zogen mit Kindern in MSE 
ein, was einem Anteil von 5,6 % aller Be-
wohner bzw. 14 % der Väter in den MSE und 
damit etwa der Hälfte des Anteils im Vorjahr 
entspricht (2023: 10,8 %). Vier der Männer 
bewohnten ihr Zimmer gemeinsam mit 
zwei oder drei Kindern, sodass insgesamt 
zwölf Kinder zeitweilig in einer MSE lebten  
(2023: n = 21). Zwei dieser Kinder blieben 
während des gesamten Aufenthalts des 
Vaters in der MSE, sechs waren im Wech-
selmodell oder besuchsweise in den MSE.  

 5.2.	Kinder in den Männerschutzeinrichtungen

Abbildung 7:	 Vaterschaft der Bewohner, n = 126 Abbildung 8:	 Mitnahme der Kinder, n = 50
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schutz 2025
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Bei vier Kindern wurden dazu keine An-
gaben gemacht (siehe Abb. 8 und Tabelle 9). 

82 % der Väter (n = 41) entschieden sich 
hingegen dafür, ohne ihre Kinder in die 
MSE zu gehen. Die Ursachen hierfür kön-
nen vielfältig sein und wurden in diesem 
Berichtsjahr erstmals abgefragt. 34,1 % 
der Väter (n = 14), die ihre Kinder nicht mit 
in die MSE brachten, schätzten die Wohn-
situation der Kinder als nicht bedrohlich ein 
(siehe Abb. 9 und Tabelle 10). Unklar ist, ob 
die Kinder im gleichen Haushalt lebten, in 
dem die Gewaltdynamiken vorherrschten. 
Es ist möglich, dass die Kinder beispiels-
weise bei der*m Ex-Partner*in oder bei 
den Großeltern lebten. Andererseits besteht 
die Möglichkeit, dass die*r (Ex-) Partner*in 
keine direkte Gewalt gegen die Kinder an-
wandte. In diesem Fall kann der betroffene 

Vater annehmen, seine Kinder seien dort 
trotz eigener Betroffenheit sicher auf-
gehoben. Dass das Aufwachsen in einer 
gewaltvollen Familienatmosphäre dennoch 
psychische Folgen begünstigt und die Wahr-
scheinlichkeit erhöht, später selbst von 
Gewalt im sozialen Nahraum betroffen zu 
sein oder diese auszuüben, unterschätzen 
einige Väter eventuell.

Für 29,3 % der Väter (n = 12) war die Ent-
fernung zwischen der MSE und der Schule 
bzw. Kita zu groß. Gerade für ältere Kinder 
kann es eine zusätzliche Belastung darstel-
len, sie aus ihrer gewohnten Sozialstruktur 
herauszunehmen. 26,8 % der Väter (n = 11) 
gaben an, dass ihre Kinder zum Zeitpunkt 
ihres Einzugs in die MSE bereits ausrei-
chend eigenständig waren (z. B. weil sie 
bereits erwachsen waren), dass sie keine 

Abbildung 9:	 Gründe, die Kinder nicht mit in die MSE zu nehmen (Mehrfachantwort möglich), n = 41
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Unterkunft beim Vater gebraucht hätten. 
Weitere 14,6 % der Väter (n = 6) sahen sich 
nicht in der Lage, für die Kinder zu sorgen. 

Da die MSE bislang nicht über Betreuungs-
angebote für Kinder verfügen, müssen sich 
die Väter vollumfänglich und eigenständig 
um die Kinder kümmern, die sie in die MSE 
mitbringen. Dies kann insbesondere dann 
herausfordernd sein, wenn die alltägliche 
Versorgung der Kinder zuvor eher beim 
anderen Elternteil gelegen hatte. Aber auch 
die eigene Gewaltbelastung kann ein Grund 

sein, es sich nicht zuzutrauen, sich allein 
um die Kinder zu kümmern.

Für 12,2 % der Väter (n = 5) war es nicht 
möglich, die Kinder mitzunehmen, da diese 
noch von der Mutter abhängig waren. Ein 
Grund dafür könnte sein, dass die Kinder 
noch im Säuglingsalter waren. Weitere je-
weils 4,9 % (n = 2) konnten ihre Kinder nicht 
mit in die MSE nehmen, da die räumlichen 
Ressourcen nicht ausreichten42 oder weil 
es institutionelle Hinderungsgründe gab  
(z. B. durch das Jugendamt oder die Polizei). 

42 In diesem Kontext 
kann auch relevant 
sein, dass Mädchen 
ab dem 14. Lebensjahr 
aus Kinderschutz-
gründen nicht in jede 
MSE aufgenommen 
werden. Diese 
Regelung gilt jedoch 
nicht für alle MSE.
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 5.3.	Soziodemografie der Bewohner

 5.3.1. Alter

Mit Blick auf die Heterogenität gewaltbe-
troffener Männer wird im Folgenden eine 
detaillierte Beschreibung der 126 Männer 
gegeben, die im Jahr 2024 in eine MSE ein-

gezogen sind. Dabei werden das Alter, die 
Staatsangehörigkeit, der Wohnsitz sowie 
der Bildungsstand und die Berufstätigkeit 
als soziodemografische Faktoren einbezogen.

Aufgrund der neuen Datenerhebungs-
methode haben sich die Altersgruppen 
verändert und sind damit nur bedingt mit 

dem Vorjahr vergleichbar (siehe Tabellen 
11 und 12). Die Altersgruppen im Jahr 2024 
verteilen sich wie in Tabelle 11 dargestellt:

Das Durchschnittsalter der Bewohner im 
Jahr 2024 beträgt 38,6 Jahre. Der jüngs-
te Bewohner war 18 Jahre, der älteste  
82 Jahre alt. Die Zielgruppe der 30–39  
jährigen Männer war im Jahr 2024 be-
sonders stark vertreten (34,1 %, n = 43). An 
zweiter Stelle stehen die 40–49 Jährigen 
(17,5 %, n = 22). In diesen beiden Alters-
gruppen scheint sowohl das Risiko für 
Gewalt im sozialen Nahraum als auch die 
Bereitschaft, Hilfe in Anspruch zu nehmen, 
erhöht zu sein. Mögliche Ursachen für 
die Eskalation von Situationen in diesen 
Gruppen können berufliche Belastungen, 
das Zusammenleben mit der*m Partner*in 
sowie familiäre Herausforderungen wie 
Kinderbetreuung oder die Pflege von 

Eltern sein. Der Anteil der 22–29 Jähri-
gen betrug im Jahr 2024 15,9 % (n = 20), 
der Anteil der 50–65 Jährigen 15,1 %  
(n = 19) und der Anteil der 18–21 Jährigen 
11,1 % (n = 14). 

Im Vergleich zur gesamten männlichen 
Bevölkerung ist die Gruppe der Männer im 
Alter von 66 Jahren und älter noch deutlich 
unterrepräsentiert. Es ist davon auszu-
gehen, dass insbesondere ältere Männer 
Schwierigkeiten haben, Unterstützung zu 
suchen. Dies könnte auf traditionelle Sozia-
lisationserfahrungen zurückzuführen sein. 
Möglicherweise werden sie auch weniger 
als Betroffenengruppe wahrgenommen. 

Tabelle 12:	 Altersverteilung der Bewohner der MSE und der männlichen Gesamtbevölkerung, n = 126

Altersgruppe Anzahl 
Bewohner MSE

Anteil
Bewohner MSE

Anteil an der männlichen
Gesamtbevölkerung 2023 
in Deutschland43

18–21 Jahre 14 11,1 % --44

22–29 Jahre 20 15,9 % 12,0 %  

30–39 Jahre 43 34,1 % 13,7 %

40–49 Jahre 22 17,5 % 12,4 %

50–65 Jahre 19 15,1 % 14,8 %

66 Jahre und älter 8 6,3 % 27,5 %

43 vgl. Institut Arbeit und 
Qualifikation der 

Universität Duisburg-
Essen 2024; eigene 
Aufarbeitung, keine 

Zahlen für das 
Jahr 2024 vorhanden

44 Für diese Alters-
gruppe lagen keine 

Daten für den Anteil 
an der männlichen 

Gesamtbevölkerung vor.
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 5.3.2. Staatsangehörigkeit 

55,6 % der Bewohner (n = 70) der MSE 
haben die deutsche Staatsangehörigkeit. 
36,5 % der Bewohner (n = 46) waren keine 
deutschen Staatsbürger und bei 7,9 % der 
Bewohner (n = 10) wurden hierzu keine An-
gaben gemacht (siehe Tabellen 13 und 14).

Nichtdeutsche MSE-Bewohner kamen zu 
6,4 % (n = 8) aus Ländern der Europäischen 
Union und zu 11,1 % (n = 14) aus europäi-
schen Ländern, die nicht der EU angehören. 
10,3 % der Bewohner (n = 13) stammten aus 
asiatischen Ländern und 5,6 % der Bewoh-
ner (n = 7) aus dem afrikanischen Raum. 
Weitere 2,4 % der Bewohner (n = 3) gaben 
an, aus dem südamerikanischen Raum zu 
kommen (z. B. Brasilien, Kolumbien) und 
0,8 % (n = 1) aus Nordamerika.

Verglichen mit dem vom BKA herausgege-
benen „Bundeslagebild Häusliche Gewalt 
2023“, in dem der Anteil männlicher Betrof-
fener mit nichtdeutscher Staatsangehörig-
keit knapp 28,8 % (n = 21.794)45 ausmacht, 
ist der Anteil in den MSE im Berichtsjahr 
2024 um 7,7 % höher. Auch im Hinblick auf 
die Gesamtbevölkerung scheint der Anteil 
nichtdeutscher MSE-Bewohner bemer-
kenswert hoch: Im Jahr 2024 lag der Anteil 
der Bevölkerung, die nach Artikel 116 Ab-
satz 1 des Grundgesetzes keine Deutschen 
waren bei etwa 14,8 % der Gesamtbevölke-
rung. Aufgrund der im Verhältnis zur Ge-
samtbevölkerung geringen Fallzahlen und 

der regional unterschiedlichen Verteilung 
der MSE lässt sich jedoch nicht eindeutig 
feststellen, inwieweit Männer mit nicht-
deutscher Staatsangehörigkeit tatsächlich 
als Betroffene überrepräsentiert sind. 
Selbst wenn dies der Fall sein sollte, lässt 
sich daraus nicht ableiten, dass Gewalt 
im sozialen Nahraum in nichtdeutschen 
Bevölkerungsgruppen häufiger vorkommt. 
Es könnte vielmehr ein Hinweis darauf 
sein, dass nichtdeutsche Männer aufgrund 
struktureller Benachteiligungen besonders 
auf die Unterstützung der MSE angewiesen 
sind. Faktoren wie der eingeschränkte 
Zugang zu alternativen Wohnmöglich-
keiten aufgrund geringerer ökonomischer 
Ressourcen, kleinerer sozialer Netzwerke, 
fehlender unterstützender Familienange-
höriger in der Nähe oder Sprachbarrieren 
könnten diese Situation verstärken. Hinzu 
kommt, dass eine zusätzliche Diskriminie-
rung bei der Wohnungssuche auf einem 
ohnehin angespannten Wohnungsmarkt 
die Suche nach einer neuen Unterkunft 
erschwert, was insbesondere bei einem 
Zusammenleben mit gewaltausübenden 
Personen relevant ist. Dennoch zeigt die 
Anzahl der nichtdeutschen MSE-Bewohner, 
dass von Gewalt im sozialen Nahraum be-
troffene Männer mit Migrationsgeschichte 
erreicht werden und dass es notwendig ist, 
auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppe ein-
zugehen, beispielsweise durch den Einsatz 
von Dolmetscher*innen.

45 vgl. Bundes-
kriminalamt 2024
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 5.3.3. Wohnsitz

Anhand des vorherigen Wohnsitzes der 
Bewohner wird deutlich, wie wichtig ein 
Hilfeangebot in Wohnortnähe ist und 
warum der bundesweite Ausbau von MSE 
so bedeutend ist. Die meisten Bewoh-
ner im Berichtsjahr 2024 hatten ihren 

Wohnsitz in der direkten Umgebung der 
MSE, d. h. im selben oder in einem an-
grenzenden Landkreis (54,8 %, n = 69), 
oder im selben Bundesland (17,5 %, n = 22; 
siehe Abb. 10 und Tabelle 15a). 27 % der 
Bewohner (n = 34) gaben an, aus einem  

anderen Bundesland zu stammen. Bei  
0,8 % (n = 1) war der vorherige Wohnort 
unbekannt.

Von den gewaltbetroffenen Männern, die 
ausschließlich eine Beratung in Anspruch 
nahmen, wohnten 67,9 % in der Nähe der 
MSE, also im selben oder im angrenzen-
den Landkreis (n = 91, siehe Tabelle 15b).  
15,7 % der beratenen Männer (n = 21) 
wohnten im selben Bundesland, während  
9,7 % (n = 13) in einem anderen Bundesland 
lebten. 1,5 % (n = 2) lebten zu der Zeit 
außerhalb von Deutschland. Bei sieben be-
ratenen Männern (5,2 %) war der Wohnsitz 
unbekannt.

Aus den zehn Bundesländern, die im Jahr 
2024 keine MSE aufwiesen, wurden insge-
samt mindestens 81 Meldungen registriert 
(siehe Tabelle 16). Bei weiteren 129 Anfra-
gen war der Wohnsitz unbekannt. Erneut 

wandten sich im Jahr 2024 auffallend viele 
Männer aus Sachsen-Anhalt an eine MSE 
(n = 22; 2023: n = 13). Dies spricht deutlich 
für den Aufbau von MSE in Sachsen-An-
halt. Weitere 13 Männer stammten aus 
Berlin, jeweils 12 aus Rheinland-Pfalz  
und Thüringen, jeweils 8 aus Schleswig- 
Holstein und Hessen sowie insgesamt  
6 aus den Bundesländern Brandenburg, 
Bremen und Hamburg. Aus den Bundes-
ländern Hessen (2023: n = 14), Hamburg  
(n = 8) und Schleswig-Holstein sowie Berlin 
(2023: jeweils n = 7) kamen bereits im Vor-
jahr vermehrt Anfragen von Betroffenen. 

Auch im Berichtsjahr 2024 zeigt sich, dass 
die regionale Verteilung von MSE weder 
bedarfsgerecht noch flächendeckend ist 
(siehe Abb. 1). Lange Anreisewege stellen 
potenzielle Bewohner vor erhebliche Hin-
dernisse, etwa bei der Erreichbarkeit von 
Arbeitsplätzen oder Kinderbetreuungs-

Abbildung 10:	 Wohnsitz, n = 126

Gleiche Stadt /
Gleicher Kreis

Anderes Bundesland Gleiches Bundesland Keine AngabeBenachbarte Stadt /
Genachbarter Kreis

37,3 % 27,0 % 17,5 % 17,5 % 0,8 %
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Mittlere ReifeKeine Angabe kein Abschluss Abitur HochschuleHauptschule/ 
Volksschule

Abbildung 11:	 Höchster Bildungsabschluss, n = 126

9,5 %
12,7 %

23,8 %

30,2 % 

11,9 % 11,9 %

einrichtungen. Dies kann erklären, warum 
viele Bewohner aus der näheren Umgebung 
der MSE stammen. Größere Distanzen 
werden vermutlich nur akzeptiert, wenn 
eine hohe Gefährdung durch Verfolgung, 
beispielsweise durch organisierte Gewalt 
in erweiterten Familienstrukturen, be-

steht. Gleichzeitig begünstigt die regionale 
Bekanntheit des Hilfeangebots Anfragen 
aus der Umgebung. Aus Sicht der BFKM 
unterstreichen beide Erklärungsansätze 
die Notwendigkeit eines flächendeckenden 
Ausbaus des Hilfesystems für von Gewalt 
im sozialen Nahraum betroffene Männer.

 5.3.4. Bildungshintergrund und Berufstätigkeit

Gewaltbetroffenheit ist ein weitver-
breitetes Problem, das Menschen aller 
Bildungshintergründe betrifft, wie auch 
die MSE-Daten verdeutlichen (siehe Abb. 11 
und Tabelle 17). Im Jahr 2024 wohnten 
Männer mit mittlerer Reife (30,2 %, n = 38) 
häufiger in den MSE als Männer mit Hoch-
schulabschluss, Abitur, Haupt- oder Volks-
schulabschluss oder ohne Schulabschluss. 
2023 waren es nur 23,2 % (n = 28).

Ein deutlicher Rückgang ist bei den Be-
wohnern mit Abitur zu verzeichnen: Im Jahr 
2024 lag der Anteil bei 11,9 % (n = 15), wäh-
rend er im Jahr 2023 noch bei 20,8 % lag. 
Ebenso ist bei den Bewohnern mit Haupt- 

bzw. Volksschulabschluss ein Rückgang zu 
beobachten: 9,5 % (n = 12) im Jahr 2024 im 
Vergleich zu 17,5 % im Jahr 2023. Gleich-
zeitig wurde im Jahr 2024 häufiger keine 
Angabe zum höchsten Bildungsabschluss 
gemacht, nämlich in 23,8 % der Fälle  
(n = 30) verglichen mit 13,3 % im Jahr 2023.

Insgesamt waren 28,6 % (n = 36) der Be-
wohner zum Zeitpunkt ihres Aufenthalts 
in der MSE berufstätig, während 39,7 %  
(n = 50) keiner beruflichen Beschäftigung 
nachgingen. Bei 31,7 % (n = 40) der Bewoh-
ner wurde hierzu keine Angabe gemacht 
(siehe Tabelle 18).
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Abbildung 12:	 Erlebte Gewaltformen (Mehrfachantworten möglich), n = 126
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 5.4.	Gewaltbetroffenheit der Männer 
	 in Männerschutzeinrichtungen

 5.4.1. Gewaltformen 

Im Folgenden wird erläutert, welche Formen 
von Gewalt den Bewohnern widerfuhren 
und wie lange die Gewalt jeweils andauerte. 

Abschließend gibt das Kapitel Aufschluss 
über die Täter*innen.

Die Mehrheit der Betroffenen gab an, mehr 
als eine Gewaltform erlebt zu haben. Die 
126 Bewohner machten insgesamt 285 An-
gaben zu den verschiedenen Gewaltformen. 

Am häufigsten wurde psychische Gewalt 
angegeben (88,1 %, n = 111; siehe Abb. 12 
und Tabelle 19). 

70,6 % der Bewohner (n = 89) erlebten 
körperliche Gewalt. Ökonomische Gewalt  
(z. B. kein Zugang zu Geld) wurde von 29,4 %  
(n = 37) und soziale Gewalt (wie die Isolation 
von Freund*innen und Familie) von 30,2 % 
der Bewohner (n = 38) angegeben. Mit 7,9 % 
wurde sexualisierte Gewalt eher selten 
thematisiert (n = 10).

Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit 
bereits vorhandenen Studienergebnissen 
(siehe 2.1. Statistische Bestandsaufnahme). 
Sie verdeutlichen, dass Männer im Kontext 
von Gewalt im sozialen Nahraum von allen 
Gewaltformen betroffen sind, und unter-
streichen die Notwendigkeit von Schutz-
räumen und Rückzugsmöglichkeiten für 
betroffene Männer.46

46 Die Daten erlauben 
weder Aussagen 

über die Schwere 
und Dynamik der 

erlebten Gewalt noch 
lassen sie Schlüsse 

auf ein gesamt-
gesellschaftliches 

Gewaltgeschehen zu.
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 5.4.2. Gewaltdauer

Im Rahmen der Clearinggespräche wurde 
ermittelt, wie lange die Männer bereits Ge-
walt durch die Täter*innen erlebt hatten, 
bevor sie sich an die MSE wandten. Die An-

gaben wurden in sechs Kategorien zusam-
mengefasst, um einen besseren Überblick 
zu bieten (siehe Abb. 13 und Tabelle 20).

23,8 % der Männer (n = 30) suchten relativ 
zügig innerhalb von sechs Monaten Hilfe. In 
15,1 % der Fälle (n = 19) dauerte die Gewalt 
bis zu einem Jahr, in 11,1 % (n = 14) bis zu 
zwei Jahren und in 19 % (n = 24) bis zu fünf 
Jahren. 8,7 % der Bewohner (n = 11) gaben 
an, bis zu zehn Jahre in der Gewaltdynamik 
ausgeharrt zu haben und 7,9 % (n = 10) 
sogar über zehn Jahre. Bei 14,3 % (n = 18) 
der Bewohner wurden keine Angaben zur 
Dauer der Gewalt gemacht.

Im Median47 lebten die Betroffenen bis zu 
zwei Jahre in einer gewalttätigen Bezie-
hung, bevor sie sich Hilfe suchten. Im Jahr 
2023 lag dieser Wert mit 30 Monaten etwas 
höher. Die geringste angegebene Dauer 
der Gewalt im Berichtsjahr 2024 war eine 
Woche, die höchste über 30 Jahre.

Die Ergebnisse bestätigen, was oft vermutet 
wird: Auch wenn sich etwa ein Drittel der 
Bewohner innerhalb des ersten Jahres Hilfe 
suchte, bleiben dennoch viele Opfer von 
Gewalt im sozialen Nahraum über einen 
langen Zeitraum in gewalttätigen Beziehun-
gen. Für Betroffene ist es oft schwierig, ihre 
Situation als Gewaltopfer zu erkennen, sich 
daraus zu lösen und Hilfe zu suchen. Be-
sonders bei Männern können traditionelle 
Vorstellungen von Männlichkeit – z. B. „Ein 
Mann löst seine Probleme allein“ – die Sor-
ge, nicht ernst genommen zu werden, sowie 
Schamgefühle, sich die eigene Betroffen-
heit als Mann einzugestehen, die Situation 
zusätzlich erschweren. Außerdem kann die 
Angst, den Kontakt zu den gemeinsamen 
Kindern zu verlieren, dazu führen, dass Vä-
ter länger in einer gewalttätigen Beziehung 
verbleiben.

Abbildung 13:	 Gewaltdauer bis Hilfegesuch, n = 126
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47 Der Median ist ein 
dem Durchschnitt 
ähnlicher statistischer 
Kennwert. Er liegt 
genau in der Mitte 
einer Datenreihe, die 
der Größe nach 
geordnet ist. Er ist 
etwas robuster als der 
Durchschnitt, wenn 
Einzelwerte stark 
vom Durchschnitt 
abweichen. 

Unbekannt
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 5.4.3. Beziehung zu den Täter*innen und ihr Geschlecht

58,7 % der Bewohner (n = 74) erfuhren 
Gewalt durch die aktuellen Beziehungs-
partner*innen und 11,1 % (n = 14) durch 
Ex-Partner*innen. Damit lag in 69,8 % der 
Fälle Partnerschaftsgewalt vor, etwas 

weniger als im Jahr zuvor (2023: 76,7 %). 
Hierbei handelte es sich vorwiegend um 
heterosexuelle Beziehungen (siehe Abb. 14 
und Tabellen 21 bis 24). 

Des Weiteren wurde rund ein Viertel der 
Bewohner innerhalb der Familie Opfer 
von Gewalt. Die Täter*innen waren dabei 
ein oder beide Elternteile (18,3 %, n = 23), 
eigene Kinder oder andere Familienmit-
glieder (jeweils 3,2 %, n = 4), Mitglieder aus 
Großfamilienstrukturen (2,4 %, n = 3) oder 
Geschwister (1,6 %, n = 2). 

Insgesamt waren 6,4 % der Bewohner von 
Gewalt im weiteren sozialen Nahraum be-
troffen: 4 % der Männer (n = 5) erfuhren 
Gewalt durch Mitbewohner*innen, 1,6 %  
(n = 2) durch Nachbar*innen und 0,8 %  
(n = 1) durch Freund*innen. 5 % (n = 7) 
machten keine dezidierten Angaben zur 
Täter*innenschaft. 

Bei 18,3 % der Bewohner (n = 23) wurde 
die Gewalt von mehr als einer Person aus-

geübt, sodass insgesamt von mindestens 
149 Tatpersonen berichtet wurde. Dabei 
handelte es sich häufig um Gewalt, die 
von beiden Elternteilen, von Partner*in 
und Kind gleichzeitig oder von mehreren 
Nachbar*innen ausging, oder es handelte 
sich um organisierte Gewalt innerhalb einer 
Großfamilienstruktur.

Hinsichtlich des Geschlechts der Täter*in-
nen zeigt sich im Jahr 2024 folgende Ver-
teilung (siehe Tabelle 22): 

→	Weiblich: 66,2 % (n = 92) 
→	Männlich: 23,7 % (n = 33) 
→	Divers: 0 % (n = 0)
→	Verschiedene Geschlechter 
	 (mehrere Personen)48: 7,2 % (n = 10)
→	Keine Angabe: 2,9 % (n = 4) 

Abbildung 14:	 Beziehung zu Täter*innen (Mehrfachnennung möglich, n = 139), bezogen auf die 126 Bewohner

Sonstiges, 
Unbekannt

Gewalt im weiteren 
sozialen Nahraum

 Innerfamiläre Gewalt Partnerschaftsgewalt

69,8 % 28,7 % 6,4 % 5,6 % 

48 Die Kategorie der 
verschiedenen 

Geschlechter aufgrund 
mehrerer Tatpersonen 

wurde in diesem 
Berichtsjahr erstmals 

erhoben. Sie trifft dann 
zu, wenn die Gewalt 
beispielsweise von 

beiden Elternteilen, 
mehreren Familien-

mitgliedern oder 
Nachbar*innen 

unterschiedlichen 
Geschlechts ausgeht.
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Ging die Gewalt von Frauen aus, so geschah 
das in den meisten Fällen in (Ex-)Partner-
schaften (89,1 %; n = 82, siehe Tabellen 23). 
Die restlichen 10,9 % (n = 10), die Gewalt 
durch Frauen erlebten, erlitten diese im 
sonstigen sozialen Nahraum. 18,2 % der 
Bewohner (n = 6), die Gewalt durch Männer 
erlitten haben, gaben an, dass dies in ihrer 

homosexuellen (Ex-)Partnerschaft gesche-
hen war (siehe Tabelle 24). Die Mehrheit der 
von Männern ausgehenden Gewalt gegen 
die Bewohner der MSE ereignete sich im 
sonstigen sozialen Nahraum beispielswei-
se durch Väter, Söhne oder Mitbewohner  
(73 %; n = 27).
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Die Kernaufgabe von MSE besteht darin, ge-
waltbetroffenen Männern und ihren Kindern 
eine vorübergehende sichere Unterkunft zu 
bieten. Die Mitarbeiter*innen berücksichti-
gen die individuellen Bedarfe der Bewohner 
und ihrer Kinder und unterstützen sie in 
finanziellen, gesundheitlichen, organi-
satorischen und persönlichen Belangen. 

Oft benötigen die Bewohner Hilfe bei der 
Wohnungssuche, bei Trennungs- oder 
Scheidungsfragen sowie bei Fragen zur 
Erziehung und Betreuung ihrer Kinder. 
Zentrales Ziel ist es, gemeinsam mit den 
Klienten eine Perspektive für ein gewalt-
freies Leben zu entwickeln.

 5.5.	Fallbezogene Leistungen

Die Angebote der Träger unterscheiden sich 
je nach verfügbaren Ressourcen. So be-
treiben einige Träger der MSE eine eigene 
psychosoziale Beratungsstelle, während 
andere ihre Klienten an externe Einrich-
tungen in regionalen Netzwerken weiter-
verweisen. Die Anlässe und Themen der 
Beratungen werden in der Erhebung aktuell 
nicht gesondert erfasst. Um die Leistungen 
dennoch vergleichbar zu machen, wird in 
dieser Analyse der Arbeitsaufwand in Zeit-
stunden pro Klient herangezogen. Zugleich 
sei angemerkt, dass nur eine begrenzt 
aussagekräftige Feststellung möglich ist, 
da bei 50 % der Bewohner (n = 63) sowie bei 
43 % der nicht eingezogenen Betroffenen  
(n = 269) keine Angaben zum Zeitaufwand 
gemacht wurden (siehe Tabelle 25a und 25b).

Für 14,4 % der Bewohner (n = 18) fiel ein 
Zeitaufwand von bis zu 20 Stunden an. 
Weitere 19 % (n = 24) benötigten 20 bis  
40 Stunden. 5,6 % der Bewohner (n = 7) 
hatten Bedarfe, die 40 bis 60 Stunden 
in Anspruch nahmen, und 7,9 % (n = 15)  
benötigten insgesamt 60 bis 80 Stunden. 
Vier Bewohner (3,2 %) benötigten mehr als 
80 Stunden Beratung und Unterstützung 
durch die Mitarbeiter*innen der MSE. 

Nicht nur die Bewohner der MSE binden 
einen Teil des Zeitkontingents der Mit-
arbeiter*innen. Jede Meldung – auch wenn 
lediglich Beratungsgespräche gewünscht 
sind oder es weder zu einem Einzug noch zu 

einer inhaltlichen Beratung kommt – zieht 
eine Maßnahme nach sich. Dies kann bei-
spielsweise ein Clearinggespräch sein, die 
Weitervermittlung an geeignetere Hilfen, 
an die Polizei oder an eine MSE mit freien 
Plätzen, sowie gegebenenfalls auch eine 
Hochrisikoeinschätzung und Fallkonferenz. 

Von den 625 Anfragen, die aus verschiede-
nen Gründen nicht zu einem Einzug führten, 
beanspruchten 19,8 % (n = 124) jeweils bis 
zu zwei Stunden, 23,5 % (n = 147) jeweils 
zwei bis vier Stunden und 9 % (n = 56)  
jeweils vier bis acht Stunden Arbeits-
aufwand der MSE-Mitarbeiter*innen für 
Clearing, Beratung und ggf. entsprechende 
Weiterleitung an andere Hilfen. 1,9 % der 
Anfragen (n = 11) beanspruchten sogar 
mehr als 12 Stunden (siehe Tabelle 25b).

Neben den Unterstützungsleistungen für 
von Gewalt betroffene Männer überneh-
men die Mitarbeiter*innen der MSE auch 
zahlreiche organisatorische Aufgaben. 
Diese wurden in der Statistik nicht separat 
erfasst, sind aber im Rahmen der maximal 
geförderten wöchentlichen Arbeitszeit 
von 60 Stunden pro MSE enthalten. Von 
besonderer Relevanz sind in diesem Zu-
sammenhang die Gewaltprävention sowie 
die Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit. Sie 
tragen entscheidend dazu bei, das Angebot 
in Fachkreisen und in der Öffentlichkeit 
bekannt zu machen. 

 5.5.1. Arbeitsaufwand in den Männerschutzeinrichtungen
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Neben den möglichen Leistungen der MSE 
selbst benötigen die gewaltbetroffenen 
Männer oft weitere Hilfen, die nur extern 
erhältlich sind, wie z. B. Rechtsberatung 
oder therapeutische Betreuung. Die Be-
darfe waren auch im Berichtsjahr 2024 
sehr verschieden: Bei 28,6 % der Bewohner  
(n = 36) war keine Weitervermittlung notwen-
dig, andere benötigten dagegen mehrere 

spezialisierte Stellen (siehe Abb. 15 und 
Tabelle 26). Insgesamt wurden im Jahr 2024 
Bewohner 176-mal an externe Einrichtungen 
weitervermittelt, etwa 100-mal mehr als 
im Vorjahr (2023: n = 78). Dies spricht auch 
dafür, dass die Vernetzung mit anderen 
Akteur*innen des Hilfesystems überaus 
notwendig ist und zunehmend wichtiger 
wird.

Weitervermittlungen erfolgen üblicherweise 
in den medizinisch-therapeutischen und 
den juristischen Bereich, zu verschiedenen 
Behörden zur finanziellen und recht-
lichen Absicherung sowie zu Beratungs-  
und Kinderbetreuungseinrichtungen. Im 
Jahr 2024 wurden 24,6 % der Bewohner  
(n = 31) an Ärzt*innen oder Psycholog*innen 
und 20,6 % der Bewohner (n = 26) an 
Anwält*innen weitervermittelt. Weitere  
19 % der Bewohner (n = 24) nahmen wäh-

rend ihres Aufenthalts in der MSE Kontakt 
zum zuständigen Jobcenter auf. Dabei stand 
die Absicherung der materiellen Existenz-
grundlage im Vordergrund, wobei auch 
die Finanzierung des Nutzungsbeitrags49 
für die MSE thematisiert wurde. Relativ 
häufig wurde zudem an das Jugendamt  
und an andere Beratungsstellen (jeweils 
15,9 %, n = 20), an die Polizei (12,7 %, n = 16) 
und an eine andere MSE (10,3 %, n = 13) 
verwiesen.

 5.5.2. Vermittlung an weitere Hilfen

Abbildung 15:	 Weitervermittlungen (Mehrfachnennungen möglich n = 212), bezogen auf die 126 Bewohner

Andere Schutzeinrichtung
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Jugendamt
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Ärzt*in/Psycholog*in

24,6 %

Andere Beratungsstelle

15,9 %

Anwält*in

20,6 % 

Keine Vermittlung
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49 Die Höhe des 
Nutzungsbeitrages fällt 
je nach MSE unter-
schiedlich aus.
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Im Jahr 2024 zog der größte Teil der  
Bewohner nach dem Aufenthalt in der MSE 
in eine neue eigene Wohnung (38,9 %, n = 49; 
siehe Abb. 16 und Tabelle 27).

16,7 % der Bewohner (n = 21) zogen zurück 
ins gewaltbelastete Umfeld. 4 % der Be-

wohner (n = 5) wählten den Weg in eine an-
schließende stationäre Einrichtung. Andere 
kamen beispielsweise bei Freund*innen, 
Verwandten oder der*m neuen Partner*in 
(22,3 %, n = 28) unter. Bei 18,3 % (n = 23) 
ist der anschließende Aufenthalt nach der 
MSE unbekannt.

 5.5.3. Verbleib der Männer nach Auszug

4,0 %	 Stationäre Einrichtung

16,7 % Zurück ins
gewaltbelastete Umfeld

18,3 %	 Keine Angabe

22,3 %	 Andere

38,9 %	 Neue eigene Wohnung

Abbildung 16:	 Verbleib nach Auszug, n = 126
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 6.	Schlussfolgerungen und 
	 Handlungsempfehlungen
Im Folgenden werden zum Abschluss 
neun konkrete Schlussfolgerungen mit 
entsprechenden Handlungsempfehlungen 
dargestellt, die sich aus dieser Statistik 
und aus den Erfahrungen der MSE und der 
BFKM ergeben.

1. Die Nutzungsstatistik 2024 macht 
erneut deutlich, dass Männer verletzlich 
sind und Gewalt im nahen sozialen 
Umfeld erleben können. 

Der Großteil der Bewohner war von körper-
licher und/oder psychischer Gewalt be-
troffen, wobei auch weitere Gewaltformen 
eine Rolle spielten. Gewalt durch Frauen 
trat überwiegend in Partnerschaften auf. 
Gewalt durch andere Männer wurde 
hauptsächlich durch Familienmitglieder 
sowie durch Mitbewohner erfahren. Im 
Median hatten die Bewohner zwei Jahren 
lang Gewalt erlebt, bevor sie Hilfe in einer 
der MSE suchten. In den MSE fanden die 
Männer Schutz und Unterstützung, um für 
sich neue gewaltfreie Lebensperspektiven 
zu entwickeln. Die meisten von ihnen ent-
schieden sich nach dem Aufenthalt, nicht 
in das gewaltgeprägte Umfeld zurückzu-
kehren. Dies kann als Erfolg der Gewalt-
prävention durch die MSE gewertet werden. 
Dadurch erleiden die ehemals betroffenen 
Männer keine weiteren Gewalttaten durch 
ihr früheres Wohnumfeld. Ebenso können 
potenzielle Dynamiken der wechselseitigen 
Gewalt verhindert werden, wodurch auch  
Partner*innen und andere Familienmitglie-
der geschützt werden. 

Die Nutzungsstatistik 2024 bestätigt somit 
nicht nur, dass MSE für eine angemessene 
Unterstützung männlicher Gewaltbetroffe-
ner notwendig und unverzichtbar sind. Sie 
zeigt auch die besondere Rolle, die MSE im 

Hilfesystem einnehmen, indem sie Männer 
als Betroffene von Gewalt im sozialen 
Nahraum sichtbar machen und so dazu 
beitragen, traditionelle Geschlechterrollen 
(z. B. „Männer sind keine Opfer“) zu hinter-
fragen.

2. Die stetig steigende Zahl von Männern, 
die von Gewalt im sozialen Nahraum 
betroffen sind und sich bei MSE melden, 
deutet darauf hin, dass Unterstützungs-
angebote dringlicher denn je sind und 
dort, wo sie existieren, gut erreichbar 
sind. 

Im Jahr 2024 stieg die Zahl der Meldungen 
von 533 auf 751, was einem Zuwachs von 
40,9 % entspricht. Im gleichen Zeitraum 
wuchs die Anzahl der MSE-Plätze von 48 
auf 49 bundesweit. In den letzten Jahren 
führte die größere Verfügbarkeit von Plät-
zen sowie die wirksame Öffentlichkeits-
arbeit der im Männergewaltschutz tätigen 
Träger zu einer stärkeren öffentlichen 
Aufmerksamkeit für männliche Betroffene 
von Gewalt im sozialen Nahraum. Dadurch 
nahmen mehr betroffene Männer Hilfe in 
Anspruch, was wiederum den Platzmangel 
weiter verschärfte.

3. Es besteht die dringende 
Notwendigkeit, zusätzliche Schutzplätze 
zu schaffen.

Im Jahr 2024 wurden 256 Männer auf-
grund von Vollbelegung abgewiesen, ein 
Anstieg um 92,5 % im Vergleich zu 2023, 
als die Zahl bei 133 lag. Das bedeutet, dass 
41 % der Männer, die 2024 nicht in eine 
MSE aufgenommen wurden, aus diesem 
Grund abgewiesen werden mussten. Das 
verdeutlicht eindringlich, dass der Schutz-
platzbedarf für Männer, die von Gewalt im 
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sozialen Nahraum betroffen sind, noch 
nicht gedeckt ist. Die Kostenstudie zum 
Hilfesystem für Betroffene von häuslicher 
und geschlechtsspezifischer Gewalt emp-
fiehlt eine deutliche Erhöhung der Schutz-
plätze für betroffene Männer und deren 
Kinder – idealerweise neun- bis elfmal 
mehr Plätze.50

Die BFKM empfiehlt, den Ausbau bzw. 
die finanzielle Aufstockung des gesamten 
Hilfesystems zur Bekämpfung von Gewalt 
im sozialen Nahraum verhältnismäßig zur 
Gewaltbetroffenheit, jedoch nicht zulasten 
der etablierten Strukturen, zu gestalten. In 
Anlehnung an die genannte Kostenstudie 
empfiehlt die BFKM mindestens 400 Plätze 
für Männer und ihre Kinder – also etwa ein 
Familienplatz51 je 200.000 Einwohner*in-
nen, wobei langfristig eher ein Verhältnis 
von einem Familienplatz je 100.000 Ein- 
wohner*innen umzusetzen ist, um den  
Bedarf zu decken.

4. MSE und Männerberatungsstellen 
müssen im gesamten Bundesgebiet 
flächendeckend ausgebaut werden.

Bislang zogen vor allem Männer in MSE 
ein, die ihren vorherigen Wohnort in der 
Nähe der angefragten MSE hatten. Große 
Entfernungen zu einer MSE können eine 
ernsthafte Hürde dafür darstellen, das 
Schutzangebot zu nutzen. 2024 gab es in 
zehn Bundesländern kein entsprechendes 
Angebot (siehe Abb. 2). Doch auch aus die-
sen Ländern gingen Anfragen betroffener 
Männer an die MSE, was den bundesweiten 
Bedarf weiter untermauert. Es wird daher 
dringend empfohlen, in Regionen ohne 
MSE weitere MSE zu etablieren. Dies er-
gibt sich auch aus der unionsrechtlichen 
Vorgabe gemäß EU-Richtlinie 2024/1385. 
Demnach müssen Unterkünfte und sonstige 
geeignete vorläufige Unterbringungen in 
ausreichender Zahl bereitgestellt werden.52

 

Zudem gibt es noch zu wenige männerspe-
zifische Beratungsangebote. Laut der oben 
genannten Kostenstudie ist die Datenbasis 
unzureichend, um die Kosten für Männer-
beratungsstellen spezifisch auszuwerten.53 
Die Nutzungsstatistiken der letzten Jahre 
zeigen jedoch, dass sich Männer zu-
nehmend mit einem Beratungsbedarf an 
eine MSE wenden. Auch die zunehmende 
Nutzung des Hilfetelefons „Gewalt an 
Männern” deutet darauf hin, dass örtliche 
und spezialisierte Beratungsangebote für 
Männer notwendig sind.54 In Anlehnung 
an die Kostenstudie empfiehlt die BFKM 
daher bundesweit ein Vollzeitäquivalent 
pro 200.000 Einwohner*innen für die 
Beratungsleistung von betroffenen Män-
nern sowie für Leitungs-, Verwaltungs-, 
Öffentlichkeits- und Vernetzungsaufgaben 
zu etablieren.55 Der Bedarf kann durch 
vorhandene Beratungs- und Interventions-
stellen gedeckt werden, sofern diese Männer 
spezifisch adressieren, oder durch separate 
Männerberatungsstellen. Dies ist eine For-
derung, die sich auch aus der Studie Gewalt 
gegen Männer in Partnerschaften56 ergibt 
und ebenfalls unionsrechtlich57 begründet 
ist. Beratungsangebote für Männer sollten 
zudem die Vielfalt der Gewaltdynamiken 
berücksichtigen, da viele Betroffene neben 
Opfererfahrungen auch Täteranteile haben.58

Ein niedrigschwelliger Beratungszugang 
für Männer auch mit anderen Problemlagen 
ist darüber hinaus unbedingt zu empfehlen, 
da Erfahrungen aus anderen Bereichen 
der Männerberatung zeigen, dass oft erst 
später das Thema Gewalt angesprochen 
wird. Beratungsstellen für Männer können 
Gewalteskalationen vorbeugen und das 
Miteinander in Paarbeziehungen oder 
Familienkonstellationen verbessern, in-
dem alternative Lösungsmöglichkeiten als 
Gewalt gemeinsam entwickelt werden.

50 vgl. Ruschmeier et al. 
2023, S. 96 f.

51 Ein Familienschutz-
platz für Männer 

meint in Anlehnung 
an die Kostenstudie 

Platz für einen Mann 
und 0,17 Kinder.

52 Artikel 30 Absatz 1 
und Absatz 2 der 

EU-Richtlinie 2024/1385

53 vgl. Ruschmeier et al. 
2023, S. 97

54 vgl. Puchert 
et al. 2025

55 vgl. Ruschmeier et al. 
2023, S. 80

56 vgl. Schemmel et al. 
2024, S. 203 f.

57 Artikel 25 Absatz 2 der 
EU-Richtlinie 2024/1385

58 vgl. Schemmel 
et al. 2024 
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5. Auch Kinder, die in einem von Gewalt 
geprägten Umfeld leben, sind von den 
Gewaltdynamiken betroffen. Um einem 
potenziellen transgenerationalen 
Gewaltkreislauf entgegenzuwirken, 
benötigen sie Schutz und Unterstützung 
sowie die Möglichkeit, ihre Erlebnisse 
und Ängste mitzuteilen und 
aufzuarbeiten.

Dem Bericht zufolge haben sieben Männer 
ihre Kinder in eine MSE mitgenommen, 
sodass insgesamt zwölf Kinder zeitweise in 
den MSE wohnten. Deutlich mehr Bewoh-
ner waren Väter, die ihre Kinder zum Teil in 
der gewaltbelasteten Umgebung gelassen 
haben. Die Gründe, warum viele Väter ihre 
Kinder nicht mit in eine MSE nahmen, 
waren verschieden. Sie reichten von der 
persönlichen Einschätzung der Väter, ihre 
Kinder seien in ihrem Wohnumfeld nicht be-
droht, über die Eigenständigkeit der Kinder 
bis hin zu strukturellen Gegebenheiten wie 
der Entfernung der Schule/Kita, die die Kin-
der besuchten, zur MSE oder der fehlenden 
Kapazität zur Unterbringung der (zumeist 
mehreren) Kinder in der MSE. Oft müssen 
die Kinder aus Platzgründen im Zimmer des 
Vaters untergebracht werden und verbrin-
gen den Zeitraum ihres Aufenthalts in der 
MSE gemeinsam mit anderen Bewohnern 
im WG-Kontext. Die Erweiterung zweier 
MSE um eine Väterschutzwohnung ist ein 
erster Schritt, um Vätern mit (mehreren) 
Kindern adäquaten Schutz zu bieten. Die 
BFKM empfiehlt, die bestehenden MSE um 
mindestens einen ausgewiesenen Platz für 
Väter mit Kindern zu erweitern. Bei der 
Einrichtung neuer MSE sollten die in den 
letzten Jahren gewonnenen diesbezügli-
chen Erfahrungen unbedingt berücksichtigt 
werden. So sollten kleinere Wohneinheiten 
mit der Möglichkeit der Unterbringung von 
(mehreren) Kindern bereitgestellt werden.

Den Mitarbeiter*innen steht bislang kein 
Stundenkontingent für die Beratung und 
Betreuung mitbetroffener Kinder zur Ver-
fügung. Derzeit werden die Bedarfe der 
Kinder je nach zeitlichen Ressourcen der 
Fachkräfte indirekt über die Gespräche mit 
den Vätern abgedeckt. Die BFKM sieht die 
Notwendigkeit einer direkten Ansprache 
der Kinder und empfiehlt, mindestens 
eine ausgebildete Honorarkraft hinzuzu-
ziehen, die sich um die Belange der Kinder 
kümmert und als Ansprechpartner*in für 
diese fungiert. Ebenfalls sollte es Zeiten der 
Entlastung geben, in denen die Kinder für 
eine gewisse Zeit betreut werden, sofern die 
Kinder in keiner Einrichtung betreut sind.

6. MSE müssen so ausgestattet sein, dass 
sie der kulturellen Diversität sowie den 
Migrationshintergründen ihrer Klienten 
gerecht werden können.

Wie die Nutzungsstatistik zeigt, werden 
MSE auch von nichtdeutschen Männern 
genutzt. Damit können Herausforderun-
gen wie Sprachbarrieren, mangelnde 
Kenntnisse des deutschen Hilfesystems, 
behördlich bedingte Einschränkungen der 
Bewegungsfreiheit bzw. Wohnsitzauflagen 
usw. einhergehen. Diese müssen berück-
sichtigt werden, etwa durch zusätzliche 
Dolmetscher*innen. Viele Bewohner der 
MSE sind neben der unmittelbaren Gewalt-
betroffenheit auch äußeren Belastungen 
ausgesetzt, beispielsweise Rassismus oder 
Diskriminierung im Alltag, auf dem Arbeits-
markt oder bei der Wohnungssuche. Darauf 
muss eingegangen werden. Fachkräfte im 
Hilfesystem zur Bekämpfung von Gewalt 
im sozialen Nahraum müssen die Möglich-
keit haben, sich rassismuskritisch und 
kultursensibel weiterzubilden. 
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7. Es ist notwendig, mehr barrierefreie 
MSE zu schaffen, da Menschen mit 
Behinderung eine besonders vulnerable 
Gruppe darstellen und derzeit nicht 
ausreichend im bestehenden Hilfesystem 
für Männer ankommen können. 

Eine weitere Herausforderung besteht darin, 
Männern mit Behinderungen, Pflegebedarf 
oder psychischen sowie weiteren Be-
einträchtigungen den Zugang zu den MSE 
zu ermöglichen. Derzeit gibt es in Plauen 
die erste und einzige barrierefreie Wohnung 
für Männer mit körperlicher Behinderung, 
die rollstuhlgerecht sowie für blinde und 
gehörlose Menschen geeignet ist. In 
Mönchengladbach wurde eine weitere MSE 
rollstuhlgerecht eingerichtet. Dennoch 
besteht weiterer Handlungsbedarf, um 
besonders schutzbedürftigen Gruppen von 
Männern den Zugang zu den MSE zu 
ermöglichen.59 Dies zeigen auch die Gründe 
für Nichtaufnahme betroffener Männer.

8. Im Jahr 2024 fanden die Bewohner 
größtenteils eigeninitiativ oder mit 
Unterstützung des Beratungs- bzw. 
Gewaltschutznetzwerks den Weg zur 
MSE. Der Zugangsweg über die 
Verwaltungsebene ist hingegen noch 
ausbaufähig.

Die mediale Thematisierung von gewaltbe-
troffenen Männern hat in den letzten Jahren 
deutlich zugenommen. Dadurch konnte 
die Problematik der Gewaltbetroffenheit 
von Männern, aber auch Informationen zu 
Hilfeangeboten etwas mehr in die breite 
Öffentlichkeit gebracht werden. 

Weiteres Potenzial, um Männer, die Ge-
walt im sozialen Nahraum erleben, zu 
erreichen, ergibt sich aus der Zusammen-
arbeit mit verschiedenen Kooperations-
partner*innen. Hierzu zählen Jugend- und 
Sozialämter, Jobcenter sowie Ärzt*innen 
oder Therapeut*innen, bei denen Männer 
oft aus anderen Gründen vorstellig werden.

Ebenso sinnvoll und wichtig ist die Koope-
ration mit der Polizei, da Polizeikräfte bei 
Gewaltgeschehen häufig als Erste hinzu-
gezogen werden. In diesem Zusammenhang 
berichten einige Beamt*innen immer wie-
der, dass es ihnen schwerfällt, sich Männer 
als Betroffene von Gewalt im sozialen Nah-
raum vorzustellen.60 Zudem sind MSE bei 
der Polizei noch nicht ausreichend bekannt. 
So wie das Thema Gewalt im sozialen Nah-
raum und männliche Betroffenheit in Bun-
desländern wie Berlin und Sachsen in die 
Polizeiausbildung integriert wurde, sollte 
dies auch in allen anderen Bundesländern 
fester Bestandteil der Aus- und Fortbildung 
von Polizist*innen werden. Zudem schreibt 
das Unionsrecht vor, dass Fachkräfte wie 
Polizist*innen zu handlungsorientierten, 
trauma- und geschlechtersensiblen An-
sätzen bei Gewalt im sozialen Nahraum 
ausgebildet werden müssen.61

9. Um den Bedürfnissen der Männer, die 
sich an eine MSE wenden, aber nicht 
einziehen, gerecht zu werden, benötigen 
MSE mindestens 20 Wochenstunden 
zusätzlich für Beratungsleistung.

Die MSE benötigen ausreichend personelle 
Ressourcen – nicht nur für die Beratung 
und Betreuung der Bewohner, sondern auch 
für Aufgaben in den Bereichen Verwaltung, 
Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit, sowie 
für betroffene Männer, die sich schließlich 
doch gegen einen Einzug entscheiden. Denn 
Männer, die von Gewalt im sozialen Nah-
raum betroffen sind, suchen in der Regel 
zunächst eine MSE auf, um sich beraten 
zu lassen. Die Entscheidung, in eine MSE 
einzuziehen, wird meist erst nach einer 
fundierten Situationsanalyse im Rahmen 
eines Clearinggesprächs getroffen. Die 
Nutzungsstatistik 2024 zeigt erneut, dass 
über 80 % der Männer, die sich an eine MSE 
wandten, nach der Erstberatung durch die 
Mitarbeiter*innen nicht einzogen.

59 vgl. Puchert et al. 2013

60 vgl. Institut 
für regionale Innovation 

und Sozialforschung 
e. V. 2021

61 Artikel 36 der 
EU-Richtlinie 2024/1385
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Mit Blick auf die Ergebnisse dieses Be-
richts lässt sich abschließend sagen, dass 
das aktuelle deutsche Gewalthilfesystem 
für männliche Betroffene von Gewalt im 
sozialen Nahraum nach Auffassung der 
BFKM nicht genügt, um die bestehenden 
Bedarfe adäquat abzudecken. Dies wird 
zusätzlich durch Auswertungen der polizei-
lichen Kriminalstatistiken des Bundes und 
der Länder und aktuelle Studienergebnisse 
deutlich. Auch Vergleiche mit Statistiken 
anderer europäischer Länder stützen diese 
Perspektive: In Dänemark liegt der Anteil 
der in Schutzwohnungen aufgenommenen 
Männer an allen Aufnahmefällen jährlich 
bei ca. 9 %62, in Finnland im Jahr 2023 bei 
10 %63 und in Norwegen im Jahr 2020 bei  
8 %64. In Deutschland beträgt dieser Anteil 
lediglich 0,5 %.65 Trotz der unterschied-
lichen Gewaltschutzsysteme – in Deutsch-
land gibt es eine strikte Trennung zwischen 
Frauenschutzhäusern und MSE und derzeit 
keinen geschlechtsunabhängigen Gesamt-
ansatz für die Bekämpfung von Gewalt im 

sozialen Nahraum – zeigt dies aus Sicht 
der BFKM, dass der Bedarf an Schutz und 
Beratung hierzulande bei weitem nicht ge-
deckt wird. 

Die BFKM hält es zudem für sinnvoll, alle 
Akteur*innen des Gewalthilfesystems, also 
auch Unterstützungsangebote für Frauen 
und queere Menschen, miteinzubeziehen, 
um den gleichstellungspolitischen Diskurs 
in Deutschland um den bedarfsgerechten 
Ausbau von Hilfe- und Beratungsangeboten 
für alle Geschlechter zu bereichern. Die 
BFKM ist dankbar, dass erste Schritte in 
diese Richtung getan werden, dass sich der 
Diskurs im Bereich der Gewalt im sozialen 
Nahraum weiter öffnet und männliche Ver-
letzlichkeit immer mehr wahrgenommen 
und anerkannt wird. Das Vorhandensein, 
die Erweiterung und die Bekanntheit des 
Netzwerks von Schutzwohnungen für be-
troffene Männer betrachtet die BFKM dabei 
als wichtigen Beitrag für die Gleichstellung 
aller Geschlechter in Deutschland.

Dresden, Oktober 2025

62 vgl. Dänische 
Regierung: Digitalise-
rings og Ligestillingsmi-
nisteriet 2023

63 vgl. Finnish 
Institute for Health 
and Welfare 2024

64 vgl. Norwegische 
Regierung: Justis- og 
beredskapsdeparte-
mentet 2021, S. 46

65 vgl. Ruschmeier et al. 
2023: Berechnung unter 
Zugrundelegung der 
Datenerhebung: Anzahl 
aufgenommener Frauen 
in 2022: 14.070; Anzahl 
aufgenommene Männer 
in 2022: 75

Nutzungsstatistik 2024 41



 7.	 Tabellenanhang

Tabelle 3: Fallbearbeitung durch die MSE
	 Anzahl der anfragenden Männer
 	 absolut	 In Prozent der Grundgesamtheit
Jahr	 2024	 2023	 2024	 2023
Aufgenommen	 126	 120	 16,8	 22,5
Nicht aufgenommen	 491	 338	 65,4	 63,4
Nur Beratung erfolgt	 134	 75	 17,8	 14,1
Summe	 751	 533	 100,0	 100,0

Tabelle 1: Betroffenenzahlen laut „Bundeslagebild Häusliche Gewalt“ des BKA
		 Häusliche Gewalt
Berichtsjahr	 Gesamt	 Weiblich	 Männlich	 Männlich in %
2022	 240.547	 171.076	 69.471	 28,9 %
2023	 256.276	 180.715	 75.561	 29,5 %
2024	 265.942	 187.128	 78.814	 29,6 %

Tabelle 2: Betroffenenzahlen laut „Bundeslagebild Häusliche Gewalt“ des BKA
	 Partnerschaftsgewalt		  Innerfamiliäre Gewalt
Berichtsjahr	 Gesamt	 Weiblich	 Männlich	 Männlich	 Gesamt	 Weiblich	 Männlich	 Männlich	
				    in %				     in %
2022	 157.818	 126.349	 31.469	 19,9 %	 82.729	 44.727	 38.002	 45,9 %
2023	 167.865	 132.966	 34.899	 20,8 %	 88.411	 47.749	 40.662	 46,0 %
2024	 171.069	 135.713	 35.356	 20,7 %	 94.873	 51.415	 43.458	 45,8 %

Tabelle 4: Zugangsweg der Bewohner
	 Anzahl der Bewohner in den MSE
 	 absolut	 In Prozent der Grundgesamtheit
Jahr	 2024	 2023	 2024	 2023
Eigene Initiative	 51	 29	 40,5	 24,2
Verwandte/ Freunde	 8	 16	 6,3	 13,3
Polizei	 8	 11	 6,3	 9,2
Männerschutz-Netzwerk  
(z. B. andere MSE, Hilfetelefon)	 22	 11	 17,5	 9,2
Jugendamt	 2	 5	 1,6	 4,2
Sozialamt	 1	 3	 0,8	 2,5
Beratungsstellen	 26	 28	 20,6	 23,3
Ärzt*in/Therapeut*in	 2	 9	 1,6	 7,5
Sonstiges	 3	 0	 2,4	 0,0
Keine Angabe	 3	 8	 2,4	 6,7
Summe	 126	 120	 100,0	 100,0
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Tabelle 5: Art des Erstkontakts mit der MSE
	 Anzahl der anfragenden Männer
 	 absolut	 In Prozent der Grundgesamtheit
Jahr	 2024	 2023	 2024	 2023
Persönlich	 51	 65	 6,8	 12,2
Telefonisch	 576	 314	 76,7	 58,9
Per E-Mail	 84	 71	 11,2	 13,3
Keine Angabe	 40	 83	 5,3	 15,61
Summe	 751	 533	 100,0	 100,0

Tabelle 6: Grund für Nichtaufnahme (Mehrfachnennung)
	 Anzahl der nicht eingezogenen Männer
 	 absolut	 In Prozent der Grundgesamtheit
Jahr	 2024	 2023	 2024	 2023
Kein freier Platz	 256	 133	 41,0	 32,2
Intensive Betreuung nötig (z. B. Sucht, Pflege,  
psychische Erkrankung)	 41	 26	 6,6	 6,3
Entfernung zur MSE zu groß	 7	 4	 1,1	 1,0
Kinder zu weit weg	 2	 3	 0,3	 0,7
MSE zu nah am Wohnort	 2	 1	 0,3	 0,2
Keine WG gewünscht	 4	 4	 0,6	 1,0
MSE nicht barrierefrei	 3	 0	 0,5	 0,0
Keine Gewalt im sozialen Nahraum	 67	 15	 10,7	 3,6
Täteranteile	 9	 5	 1,4	 1,2
Gefahr für Sicherheit in MSE	 24	 5	 3,8	 1,2
Aufenthaltsgesetze	 12	 10	 1,9	 2,4
Unklare Bedarfslage	 56	 37	 9,0	 9,0
Kontaktabbruch	 79	 55	 12,6	 13,3
Anmietung einer eigenen Wohnung	 9	 15	 1,4	 3,6
Nur Beratung erwünscht	 100	 12	 16,0	 2,9
Nur Anfrage	 52	 Nicht erhoben	 8,3	 0,0
Nachbetreuung	 11	 Nicht erhoben	 1,8	 0,0
Vermittlung in anderes Hilfsangebot	 54	 Nicht erhoben	 8,6	 0,0
Sonstiges	 58	 38	 9,3	 9,2
Keine Angabe	 0	 82	 0,0	 19,9
Summe	 846	 445	 135,4	 107,7
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Tabelle 7: Verweildauer der Bewohner
	 Anzahl der Bewohner in den MSE
 	 absolut	 In Prozent der Grundgesamtheit
Jahr	 2024	 2023	 2024	 2023
Bis zu 1 Woche	 5	 11	 4,0	 9,2
Mehr als 1 Woche bis 1 Monat	 17	 23	 13,5	 19,2
Mehr als 1 Monat bis 3 Monate	 36	 31	 28,6	 25,8
Mehr als 3 Monate bis 6 Monate	 18	 38	 14,3	 31,7
Mehr als 6 Monate bis 12 Monate	 18	 14	 14,3	 11,7
Mehr als 12 Monate	 1	 0	 0,8	 0,0
Zum Ende des Auswertungszeitraums 
noch in der MSE	 25	Nicht erhoben	 19,8	 0,0
Keine Angabe	 6	 3	 4,8	 2,5
Summe	 126	 120	 100,0	 100,0

Tabelle 8: Anteil der Bewohner, die Väter sind und Anzahl der Kinder
	 Anzahl der Bewohner in den MSE
 	 absolut	 In Prozent der Grundgesamtheit
Jahr	 2024	 2023	 2024	 2023
Ohne Kinder	 49	 36	 38,9	 30,0
Mit 1 Kind	 17	 15	 13,5	 12,5
Mit 2 Kindern	 20	 19	 15,9	 15,8
Mit 3 Kindern	 5	 10	 4,0	 8,3
Mit 4 und mehr Kindern	 8	 4	 6,3	 3,3
Keine Angabe	 27	 36	 21,4	 30,0
Summe	 126	 120	 100,0	 100,0

Tabelle 9: Anteil der Väter der miteingezogenen Kinder 	
	 Anzahl der Väter in den MSE
 	 absolut	 In Prozent der Grundgesamtheit
Jahr	 2024	 2023	 2024	 2023
Ohne Kinder	 41	 35	 82,0	 72,9
Mit 1 Kind	 3	 8	 6,0	 16,7
Mit 2 Kindern	 3	 2	 6,0	 4,2
Mit 3 Kindern	 1	 3	 2,0	 6,3
Mit 4 und mehr Kindern	 0	 0	 0,0	 0,0
Keine Angabe	 2	 0	 4,0	 0,0
Summe	 50	 48	 100,0	 100,0
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Tabelle 10: Gründe für den Nicht-Einzug der Kinder (Mehrfachnennung)
Keine Vergleichsdaten aus 2023 vorhanden.
	 Anzahl der Väter ohne Kinder in den MSE
 	 absolut	 In Prozent der Grundgesamtheit
Jahr	 2024	 2023	 2024	 2023
Kinder abhängig von Mutter (z. B. Säuglingsalter)	 5		  12,2	
Kinder schon eigenständig/volljährig	 11		  26,8	
Kinder sind von gewaltausübender Person  
nicht bedroht oder betroffen	 14		  34,1	
Kinder schulpflichtig und MSE zu weit entfernt	 10		  24,4	
Kindergarten des Kindes zu weit von der MSE entfernt	 2		  4,9	
Vater zu sehr belastet / kann sich nicht  
ums Kind kümmern	 6		  14,6	
Unterbringung in MSE nicht möglich	 2		  4,9	
Kinder war zeitweise Besuchskind in MSE	 6		  14,6	
Institutionelle Einflüsse (z. B. durch Jugendamt,  
Polizei u. ä.)	 2		  4,9	
Summe	 58		  141,5	

Tabelle 11: Alter der Bewohner
	 Anzahl der Bewohner in den MSE
 	 absolut	 In Prozent der Grundgesamtheit
Jahr	 2024	 2023	 2024	 2023
18 bis 21 Jahre	 14	 6	 11,1	 5,0
22 bis 29 Jahre	 20	 20	 15,9	 16,7
30 bis 39 Jahre	 43	 42	 34,1	 35,0
40 bis 49 Jahre	 22	 26	 17,5	 21,7
50 bis 65 Jahre	 19	 12	 15,1	 10,0
66 Jahre und älter	 8	 14	 6,3	 11,7
Summe	 126	 120	 100,0	 100,0

Tabelle 12:  Altersverteilung der Bewohner der MSE und der männlichen Gesamtbevölkerung

Altersgruppe	 Anzahl der Bewohner	 Anteil der Bewohner	 Anteil an der männlichne
	 in den MSE	 in den MSE	 Gesamtbevölkerung 2023 in	
			   Deutschland66

18–21 Jahre	 14	 11,1 %	 --67 

22–29 Jahre	 20	 15,9 %	 12,0 %   
30–39 Jahre	 43	 34,1 %	 13,7 %
40–49 Jahre	 22	 17,5 %	 12,4 %
50–65 Jahre	 19	 15,1 %	 14,8 %
66 Jahre und älter	 8	 6,3 %	 27,5 %

66 vgl. Institut Arbeit  
und Qualifikation der 
Universität Duisburg-
Essen 2024; eigene 
Aufarbeitung, keine 
Zahlen für das Jahr  
2024 vorhanden.

67 Für diese Alters-
gruppe lagen keine 
Daten für den Anteil  
an der männlichen 
Gesamtbevölkerung vor
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Tabelle 13: Nationalität der Bewohner nach Kontinent
	 Anzahl der Bewohner in den MSE
 	 absolut	 In Prozent der Grundgesamtheit
Jahr	 2024	 2023	 2024	 2023
Europa (EU)	 78	 65	 61,9	 54,2
Europa (nicht EU)	 14	 10	 11,1	 8,3
Afrika	 7	 9	 5,6	 7,5
Asien	 13	 25	 10,3	 20,8
Nordamerika	 1	 2	 0,8	 1,7
Südamerika	 3	 4	 2,4	 3,3
Keine Angabe	 10	 5	 7,9	 4,2
Summe	 126	 120	 100,0	 100,0

Tabelle 14: Die zehn häufigsten Herkunftsländer der Bewohner 
	 Anzahl der Bewohner in den MSE
 	 absolut	 In Prozent der Grundgesamtheit
Jahr	 2024	 2023	 2024	 2023
Deutschland	 70	 58	 55,6	 48,3
Türkei	 11	 8	 8,7	 6,7
Russland	 4	 5	 3,2	 4,2
Tunesien	 4	 5	 3,2	 4,2
Irak	 3	 2	 2,4	 1,7
Italien	 3	 3	 2,4	 2,5
Afghanistan	 2	 5	 1,6	 4,2
Ghana	 2	 0	 1,6	 0,0
Portugal	 2	 1	 1,6	 0,8
Spanien	 2	 2	 1,6	 1,7
Sonstige Länder	 13	 26	 10,3	 21,7
Keine Angabe	 10	 5	 7,9	 4,2
Summe	 126	 120	 100,0	 100,0

Tabelle 15a: Vorheriger Wohnsitz der Bewohner in Bezug auf die MSE
(keine Vergleichsdaten aus 2023 vorhanden)
	 Anzahl der Bewohner in den MSE
 	 absolut	 In Prozent der Grundgesamtheit
Jahr	 2024	 2023	 2024	 2023
Gleiche Stadt / gleicher Landkreis	 47		  37,3	
Benachbarte Stadt / benachbarter Landkreis	 22		  17,5	
Gleiches Bundesland	 22		  17,5	
Anderes Bundesland	 34		  27,0	
Keine Angabe	 1		  0,8	
Summe	 126		  100,0	
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Tabelle 15b: Wohnsitz der Beratenen in Bezug auf die MSE 
(keine Vergleichsdaten aus 2023 vorhanden)
	 Anzahl der Beratenen
 	 absolut	 In Prozent der Grundgesamtheit
Jahr	 2024	 2023	 2024	 2023
Gleiche Stadt / gleicher Landkreis	 78		  58,2	
Benachbarte Stadt / benachbarter Landkreis	 13		  9,7	
Gleiches Bundesland	 21		  15,7	
Anderes Bundesland	 13		  9,7	
Ausland	 2		  1,5	
Keine Angabe	 7		  5,2	
Summe	 134		  100,0	

Tabelle 16: Wohnsitz aller anfragenden Männer nach Bundesland
	 Anzahl der anfragenden Männer
 	 absolut	 In Prozent der Grundgesamtheit
Jahr	 2024	 2023	 2024	 2023
Baden-Württemberg	 26	 25	 3,5	 4,7
Bayern	 90	 94	 12,0	 17,6
Berlin	 13	 7	 1,7	 1,3
Brandenburg	 2	 0	 0,3	 0,0
Bremen	 1	 3	 0,1	 0,6
Hamburg	 3	 8	 0,4	 1,5
Hessen	 8	 14	 1,1	 2,6
Mecklenburg-Vorpommern	 4	 1	 0,5	 0,2
Niedersachsen	 20	 18	 2,7	 3,4
Nordrhein-Westfalen	 213	 124	 28,4	 23,3
Rheinland-Pfalz	 12	 4	 1,6	 0,8
Saarland	 0	 1	 0,0	 0,2
Sachsen	 188	 129	 25,0	 24,2
Sachsen-Anhalt	 22	 13	 2,9	 2,4
Schleswig-Holstein	 8	 7	 1,1	 1,3
Thüringen	 12	 5	 1,6	 0,9
Keine Angabe	 129	 80	 17,2	 15,0
Summe	 751	 533	 100,0	 100,0

Tabelle 17: Höchster Bildungsabschluss der Bewohner
	 Anzahl der Bewohner in den MSE
 	 absolut	 In Prozent der Grundgesamtheit
Jahr	 2024	 2023	 2024	 2023
Kein Abschluss	 16	 14	 12,7	 11,7
Hauptschule/Volksschule	 12	 21	 9,5	 17,5
Mittlere Reife	 38	 28	 30,2	 23,3
Abitur	 15	 25	 11,9	 20,8
Hochschule	 15	 16	 11,9	 13,3
Keine Angabe	 30	 16	 23,8	 13,3
Summe	 126	 120	 100,0	 100,0
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Tabelle 18: Erwerbstätigkeit der Bewohner während des Aufenthalts in der MSE
(keine Vergleichsdaten aus 2023 vorhanden)
	 Anzahl der Bewohner in den MSE
 	 absolut	 In Prozent der Grundgesamtheit
Jahr	 2024	 2023	 2024	 2023
Ja	 36		  28,6	
Nein	 50		  39,7	
Keine Angabe	 40		  31,7	
Summe	 126		  100,0	

Tabelle 19: Erlebte Gewaltformen der Bewohner (Mehrfachnennung)
	 Anzahl der Bewohner in den MSE
 	 absolut	 In Prozent der Grundgesamtheit
Jahr	 2024	 2023	 2024	 2023
Körperlich	 89	 85	 70,6	 70,8
Psychisch	 111	 118	 88,1	 98,3
Ökonomisch	 37	 39	 29,4	 32,5
Sozial	 38	 52	 30,2	 43,3
Sexualisiert	 10	 8	 7,9	 6,7
Summe	 285	 302	 226,2	 251,7

Tabelle 20: Dauer des Gewalterleiden bis zur Hilfesuche 
	 Anzahl der Bewohner in den MSE
 	 absolut	 In Prozent der Grundgesamtheit
Jahr	 2024	 2023	 2024	 2023
Bis zu einer Woche	 1	 Nicht erhoben	 0,8	 0,0
Bis zu einem Monat	 4	 Nicht erhoben	 3,2	 0,0
Bis zu 3 Monaten	 16	 9	 12,7	 7,5
Bis zu 6 Monaten	 9	 8	 7,1	 6,7
Bis zu 1 Jahr	 19	 10	 15,1	 8,3
Bis zu 2 Jahren	 14	 12	 11,1	 10,0
Bis zu 5 Jahren	 24	 13	 19,0	 10,8
Bis zu 10 Jahren	 11	 18	 8,7	 15,0
Bis zu 30 Jahren	 9	 7	 7,1	 5,8
Mehr als 30 Jahre	 1	 1	 0,8	 0,8
Keine Angabe	 18	 42	 14,3	 35,0
Summe	 126	 120	 100,0	 100,0
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Tabelle 21: Beziehung zur gewaltausübenden Person (Mehrfachnennung)
	 Anzahl der Bewohner in den MSE
 	 absolut	 In Prozent der Grundgesamtheit
Jahr	 2024	 2023	 2024	 2023
Partner*in	 74	 80	 58,7	 66,7
Ex-Partner*in	 14	 12	 11,1	 10,0
Elternteil	 23	 15	 18,3	 12,5
Kind	 4	 2	 3,2	 1,7
Geschwister	 2	 0	 1,6	 0,0
Anderes Familienmitglied	 4	 12	 3,2	 10,0
Großfamilienstruktur	 3	 2	 2,4	 1,7
Mitbewohner*in	 5	 5	 4,0	 4,2
Freund*in	 1	 2	 0,8	 1,7
Nachbar*in	 2	 0	 1,6	 0,0
Sonstiges	 3	 1	 2,4	 0,8
Keine Angabe	 4	 4	 3,2	 3,3
Summe	 139	 135	 110,3	 112,5

Tabelle 22: Geschlecht der gewaltausübenden Person (Mehrfachnennung)68

	 Anzahl der Bewohner in den MSE
 	 absolut	 In Prozent der Grundgesamtheit
Jahr	 2024	 2023	 2024	 2023
Weiblich	 92	 94	 66,2	 69,6
Männlich	 33	 33	 23,7	 24,4
Verschiedene (mehrere Personen)	 10	 Nicht erhoben	 7,2	 0,0
Keine Angabe	 4	 8	 2,9	 5,9
Summe	 139	 135	 100,0	 100,0

Tabelle 23: Beziehung zu weiblichen gewaltausübenden Personen (Mehrfachnennung)
	 Anzahl der weiblichen Täterinnen
 	 absolut	 In Prozent der Grundgesamtheit
Jahr	 2024	 2023	 2024	 2023
Partnerin	 70	 75	 76,1	 79,8
Ex-Partnerin	 12	 12	 13,0	 12,8
Mutter	 8	 3	 8,7	 3,2
Tochter	 0	 0	 0,0	 0,0
Schwester	 0	 0	 0,0	 0,0
Anderes Familienmitglied	 1	 3	 1,1	 3,2
Großfamilienstruktur	 /	 0	 0,0	 0,0
Mitbewohnerin	 0	 0	 0,0	 0,0
Freundin	 0	 1	 0,0	 1,1
Nachbarin	 0	 0	 0,0	 0,0
Sonstiges	 1	 0	 1,1	 0,0
Keine Angabe	 0	 0	 0,0	 0,0
Summe	 92	 94	 100,0	 100,0

68 Die Angaben 
„Verschiedene“ und 
„Keine Angabe“ von 
Tabelle 22 sind in 
Tabelle 23 und 24 nicht 
zuordenbar, weil sie ja 
weder männlich noch 
weiblich konnotiert sind.
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Tabelle 24: Beziehung zu männlichen gewaltausübenden Personen (Mehrfachnennung)
	 Anzahl der männlichen Täter
 	 absolut	 In Prozent der Grundgesamtheit
Jahr	 2024	 2023	 2024	 2023
Partner	 4	 5	 12,1	 15,2
Ex-Partner	 2	 0	 6,1	 0,0
Vater	 12	 12	 36,4	 36,4
Sohn	 4	 2	 12,1	 6,1
Bruder	 2	 0	 6,1	 0,0
Anderes Familienmitglied	 3	 7	 9,1	 21,2
Großfamilienstruktur	 /	 0	 0,0	 0,0
Mitbewohner	 4	 5	 12,1	 15,2
Freund	 1	 1	 3,0	 3,0
Nachbar	 1	 0	 3,0	 0,0
Sonstiges	 0	 0	 0,0	 0,0
Keine Angabe	 0	 1	 0,0	 3,0
Summe	 33	 33	 100,0	 100,0

Tabelle 25a: Zeitaufwand pro Bewohner insgesamt
(keine Vergleichsdaten aus 2023 vorhanden)
	 Anzahl der Bewohner in den MSE
 	 absolut	 In Prozent der Grundgesamtheit
Jahr	 2024	 2023	 2024	 2023
2–4 Std.	 4		  3,2	
4–8 Std.	 4		  3,2	
8–12 Std.	 3		  2,4	
12–16 Std.	 1		  0,8	
16–20 Std.	 6		  4,8	
20–30 Std.	 13		  10,3	
30–40 Std.	 11		  8,7	
40–50 Std.	 2		  1,6	
50–60 Std.	 5		  4,0	
60–80 Std.	 10		  7,9	
80–100 Std.	 1		  0,8	
100–120 Std.	 0		  0,0	
Mehr als 120 Std.	 3		  2,4	
Keine Angabe	 63		  50,0	
Summe	 126		  100,0	
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Tabelle 25b: Zeitaufwand pro nicht eingezogenem Mann insgesamt
(keine Vergleichsdaten aus 2023 vorhanden)
	 Anzahl der nicht eingezogenen Männer
 	 absolut	 In Prozent der Grundgesamtheit
Jahr	 2024	 2023	 2024	 2023
Unter 2 Std.	 124		  19,8	
2–4 Std.	 147		  23,5	
4–8 Std.	 56		  9,0	
8–12 Std.	 18		  2,9	
12–16 Std.	 8		  1,3	
16–20 Std.	 1		  0,2	
20–30 Std.	 1		  0,2	
30–40 Std.	 1		  0,2	
Keine Angabe	 269		  43,0	
Summe	 625		  100,0	

Tabelle 26: Weitervermittlung der Bewohner (Mehrfachnennung)
	 Anzahl der Bewohner in den MSE
 	 absolut	 In Prozent der Grundgesamtheit
Jahr	 2024	 2023	 2024	 2023
Polizei	 16	 5	 12,7	 4,2
Andere Schutzeinrichtung	 13	 5	 10,3	 4,2
Andere Beratungsstelle	 20	 9	 15,9	 7,5
Jobcenter	 24	 10	 19,0	 8,3
Jugendamt	 20	 9	 15,9	 7,5
Sozialamt	 6	 7	 4,8	 5,8
Ärzt*in/Psycholog*in	 31	 16	 24,6	 13,3
Anwält*in	 26	 15	 20,6	 12,5
Gerichtliche Prozessbegleitung	 2	 0	 1,6	 0,0
Krankenkasse/Rentenversicherung	 5	 Nicht erhoben	 4,0	  0,0
Kindergarten/Schule und  
andere Bildungseinrichtungen	 4	 Nicht erhoben	 3,2	  0,0
Sonstiges	 9	 2	 7,1	 1,7
Keine Vermittlung	 36	 72	 28,6	 60,0
Summe	 212	 150	 168,3	 125,0
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Tabelle 27: Verbleib der Bewohner nach Auszug 
	 Anzahl der Bewohner in den MSE
 	 absolut	 In Prozent der Grundgesamtheit
Jahr	 2024	 2023	 2024	 2023
Zurück ins gewaltbelastete Umfeld	 21	 19	 16,7	 15,8
Zurück in die Wohnung ohne die
geewaltausübende Person	 4	 3	 3,2	 2,5
Neue eigene Wohnung	 49	 38	 38,9	 31,7
Wohnung einer*m neuen Partner*in	 1	 1	 0,8	 0,8
Einzug bei Eltern(teil)	 1	 1	 0,8	 0,8
Einzug bei Freund*in/Verwandten	 2	 4	 1,6	 3,3
Stationäre Einrichtung	 5	 4	 4,0	 3,3
Sonstiges	 20	 15	 15,9	 12,5
Keine Angabe	 23	 35	 18,3	 29,2
Summe	 126	 120	 100,0	 100,0
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